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Bekanntmachungen des Landratsamtes 

 
 

Übungen der Bundeswehr 
 

 
 
 
Bekanntmachung vom 15.12.2025, Nr. 31 – 0831 
 
 
Die Bundeswehr führt in der Zeit vom  
 

27. bis 29. Januar 2026 
 

 
im süd-westlichen Landkreis Kelheim bzw. im Dürnbucher Forst Übungen durch. 
 
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von Einrichtungen der übenden Einheiten fernzuhalten. 
Auf die Gefahren, die von liegengebliebenen Sprengmitteln, Fundmunition und dgl. ausgehen, 
wird hingewiesen. Jeder Fund liegen gebliebener militärischer Gegenstände (Munition, Spreng-
mittel usw.) ist der nächsten Polizeidienststelle zu melden. 
 
Die Gemeinden werden um ortsübliche Bekanntmachung gebeten. 
 
Zur Abwicklung von Manöverschäden durch die Bundeswehr erteilen die Gemeinden sowie das 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Kompetenz-
zentrum Baumanagement München, Referat K 3, Dachauer Str. 128, 80637 München nähere 
Auskunft. 
 
 
Kelheim, den 15.12.2025 
Landratsamt Kelheim 
Sachgebiet 31 
 
 
 
Kainz 
Abteilungsleiter                                                                        
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S  A  T  Z  U  N  G  
 

Allgemeine Vorschrift des Landkreises Kelheim 

über die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs zur Sicherstellung des Ausbil-

dungsverkehrs durch Bezuschussung der Fahrgäste in Form der Ausgabe vergünstigter 

Fahrausweise 

sowie Einführung eines Verbundtarifes im Landkreis Kelheim 

 

Aufgrund von Art. 17/21 der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (Landkreisordnung - 
LKrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 826), zuletzt ge-
ändert durch § 3 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 573) Art. 8 Abs. 1 und 2 des 
Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 30. Juli 1996 (GVBl. S. 336), zuletzt geändert durch Art. 17 des 
Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) und § 8a Abs. 1 des Personenbeförde-
rungsgesetzes (PBefG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. August 1990 (BGBl. I S. 
1690), zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 11. April 2024 (BGBl. 2024 Nr. 119) 
erlässt der Landkreis Kelheim als Satzung folgende allgemeine Vorschrift gemäß Art. 2 lit. l) und 
Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007:  

 
 

Präambel 
 
1977 hat der Bundesgesetzgeber mit § 45a PBefG die Ausgleichsleistungen für die Beförde-
rung von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs eingeführt. Die Unterneh-
men erhalten seitdem einen anhand von Parametern berechneten Ausgleich für die Beförde-
rung von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs. Anders als es die in § 45a 
PBefG und in der PBefAusglV angelegten Parameter für die Berechnung dieser Ausgleichs-
leistung nahelegen, ging und geht es bei den Ausgleichsleistungen nach 
§ 45a PBefG aber nicht nur um die Rabattierung der Zeitfahrausweise des Ausbildungsver-
kehrs. Vielerorts gab es im ländlichen Raum Mitte der 70er Jahre überhaupt kein ÖPNV-Ange-
bot mehr. Um Schülern den Besuch von weiterführenden Schulen in Unter- und Mittelzentren 
zu ermöglichen (ein Ziel der Schulreformen zu dieser Zeit), mussten nicht mehr vorhandene 
Verkehre also erst wieder eingerichtet werden. Selbst dort, wo es im Regionalverkehr noch ein 
Grundangebot gab, fuhren nach 14:00 Uhr kaum weitere Busse. Letzterem Umstand verdankt 
die Kostensatzgruppe Orts- und Nachbarortslinienverkehr ihre Entstehung. Bei mindestens 14 
Fahrtenpaaren täglich musste auch nachmittags und am Frühabend wieder ÖPNV angeboten 
werden. 

 
Das alles ist lange (knapp 50 Jahre) her. Die Ausgleichsmittel nach § 45a PBefG stecken aber 
unverändert im Finanzierungssystem für den ÖPNV. 
 
Seit Inkrafttreten der VO (EG) Nr. 1370/2007 waren § 45a PBefG und die PBefAusglV eine 
allgemeine Vorschrift gemäß ihres Art. 3 Abs. 3. 
 
Zum 01.01.2024 hat der Freistaat Bayern § 45a PBefG (wie in § 64a PBefG zugelassen) in 
Landesrecht überführt. Im Rahmen des neuen Art. 24 BayÖPNVG (Hilfen für den Ausbildungs-
verkehr) wird unterschieden zwischen Bestandsverkehren, deren Linienverkehrsgenehmigun-
gen noch Geltungsdauer haben, und wiederteilten Linienverkehren. Für Bestandsverkehre 
werden die bisherigen Ausgleichsmittel gemäß § 45a PBefG bis zum Ablauf der Geltungsdau-
ern als Hilfen für den Ausbildungsverkehr weiter gewährt. Bis zum 31.12.2025 geschieht die 
Ausgleichsgewährung im Rahmen der Ausgleichsgewährung für das Deutschlandticket.  
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Ab dem 01.01.2026 sind die Hilfen für den Ausbildungsverkehr gemäß Art. 24 ÖPNVG nicht 
mehr Bestandteil einer allgemeinen Vorschrift über die Festsetzung des Deutschlandtickets 
als Höchsttarif. Die Hilfen für den Ausbildungsverkehr für Verkehre in der Bestandssicherung 
müssen daher in die vorliegende allgemeine Vorschrift übernommen werden. 
 
Nach dem 01.01.2025 erteilte Genehmigungen fallen aus der Bestandssicherung heraus und 
die Hilfen für den Ausbildungsverkehr werden auf die ÖPNV-Aufgabenträger neu verteilt. Die 
Maßstäbe für die Neuverteilung sind nur abstrakt bekannt. Die Daten, die in die Neuverteilung 
einfließen, sind vorher nicht vollständig bekannt. Kein Aufgabenträger kann daher verlässlich 
abschätzen oder gar kalkulieren, welche Hilfen für den Ausbildungsverkehr ihm künftig für Li-
nienverkehre zugewiesen werden, die aus der Bestandssicherung herausfallen. 
 
Die bisherigen Ausgleichsleistungen gemäß § 45a PBefG stecken aber in bedeutendem Um-
fang auch im Finanzierungssystem für den ÖPNV im Landkreis Kelheim, weil sie in erhebli-
chem Umfang auch Betriebskosten abdecken. Sie müssten bei Kürzungen daher durch eigene 
Haushaltsmittel des Landkreises abgelöst werden. Diese sind aktuell nicht finanzierbar. 
 
Der Landkreis Kelheim hat sich entschlossen, für Verkehre in der Bestandssicherung und für 
aus der Bestandssicherung herausfallende Verkehre eine allgemeine Vorschrift über Hilfen für 
den Ausbildungsverkehr zu erlassen. 
 
Seit dem Urteil des EuGH vom 08.09.2022 (Rs. C-614/20 - Lux Estonia Express AS) steht fest, 
dass die zuständige Behörde aus einer allgemeinen Vorschrift heraus verpflichtet ist, wirt-
schaftliche Nachteile in definiertem Umfang auszugleichen. Ein Haushaltsvorbehalt ist nicht 
zulässig. Wenn der Freistaat Bayern die Hilfen für den Ausbildungsverkehr für wiedererteilte 
Verkehre an den ÖPNV-Aufgabenträger kürzt, darf der ÖPNV-Aufgabenträger die Hilfen für 
den Ausbildungsverkehr für die Verkehrsunternehmen in der Folge also nicht ohne weiteres 
kürzen. 
 
Der Landkreis Kelheim hat sich daher dafür entschieden, das daraus resultierende Haus-
haltsrisiko mit folgender Maßnahme zu reduzieren: 
 
Die Ausgleichsleistung ist in Art. 4 VO (EG) Nr. 1370/2007 begrenzt auf die gemeinwirtschaft-
liche Verpflichtung. Wenn die Ausgleichsleistung abgesenkt werden muss, kann also auch 
entsprechend die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung (im Sinne eines wirtschaftlichen Nach-
teils) reduziert werden (§ 5 Abs. 2 dieser Satzung). Der Landkreis Kelheim macht davon im 
Bedarfsfall Gebrauch. 
 
Überdies hat der Landkreis Kelheim entschieden, die durch die Anwendung des Verbundtari-
fes (VLK-Tarif) entstandenen Harmonisierungs- und Durchtarifierungsverluste (HVDV) der im 
Landkreis den VLK-Tarif anwendenden, eigenwirtschaftlichen Verkehrsunternehmen über-
gangsweise auszugleichen. 

 
 

§ 1 Höchsttarif und gemeinwirtschaftliche Verpflichtung 

 
Im ÖPNV im Landkreis Kelheim (im Folgenden: Landkreis) werden die vom Landkreis vorge-
gebenen Beförderungsentgelte und -bedingungen in der jeweils von der Regierung von Nie-
derbayern zugestimmten Fassung als Höchsttarife im Rahmen einer allgemeinen Vorschrift 
gemäß Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 festgesetzt. Die Beantragung einer Änderung der 
Beförderungsentgelte und -bedingungen gemäß § 39 PBefG bedarf der Zustimmung des Land-
kreises. Die Höchsttarifverpflichtung schließt die Pflicht ein, für vom Landkreis verlangte Ände-
rungen der Beförderungsentgelte und -bedingungen die Zustimmung der Genehmigungsbe-
hörde gemäß § 39 PBefG einzuholen. 
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§ 2 Geltungsbereich 
 

(1) Der geografische Geltungsbereich der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung in § 1 ist das Ge-
biet des Landkreises. Derzeit wird dieses Gebiet durch die gemäß der Anlage 1 zu dieser 
allgemeinen Vorschrift ersichtlichen noch in der Bestandssicherung stehenden und die aus 
der Anlage 2 zu dieser allgemeinen Vorschrift ersichtlichen aus der Bestandssicherung her-
ausgefallene Linienverkehre im ÖPNV erschlossen: 

 

(2) Im Falle des Herausfallens weiterer Linienverkehre aus der Bestandssicherung verringert 
sich der Geltungsbereich gemäß der Anlage 1 und erweitert sich der Geltungsbereich ge-
mäß der Anlage 2 automatisch. Ein- und ausbrechende zusätzliche Linienverkehre erwei-
tern den Geltungsbereich um die auf dem jeweiligen Linienweg im Gebiet des Landkreises 
erbrachten Beförderungsleistungen, sofern zwischen den zuständigen Aufgabenträgern 
nichts anderes vereinbart ist. Die Verwaltung des Landkreises wird ermächtigt, die Listen 
gemäß den Anlage 1 und 2 und fortzuschreiben und zu veröffentlichen. 

 
 

§ 3 Ausgleichsleistungen 
 

(1) Unternehmen, deren Linienverkehre in den Höchsttarif einbezogen sind und die auf ihren Li-
nienverkehren die Höchsttarife gemäß § 1 anwenden, haben Anspruch auf die Gewährung 
von Hilfen für den Ausbildungsverkehr gemäß Art. 24 BayÖPNVG in Höhe der bisher auf 
diese Linienverkehre entfallenden Ausgleichsmittel gemäß § 45a PBefG. 

 

(2) Die Hilfen für den Ausbildungsverkehr werden dem Grunde nach nur angepasst, wenn die 
Hilfen für den Ausbildungsverkehr gemäß Art. 24 BayÖPNVG seitens des Freistaats allge-
mein dynamisiert werden. 

 

(3) Die Gewährung des Ausgleichsbetrags erfolgt an die Unternehmen. Art. 24 Abs. 2 Satz 1 
BayÖPNVG bleibt unberührt. 

 

(4) Vermindern sich die Hilfen für den Ausbildungsverkehr bei einem aus der Bestandssiche-
rung herausfallenden Linienverkehr seitens des Freistaats gegenüber den bisherigen Be-
standsmitteln gemäß Absatz 1, erhält das Unternehmen diese durch den Landkreis vorbe-
haltlich § 5 Abs. 2 in bisheriger Höhe ausgeglichen. 

 
 

§ 4 Einnahmen aus Fahrscheinverkauf 
 
Vorbehaltlich anderweitiger Regelungen in öffentlichen Dienstleistungsaufträgen, verbleiben die 
Einnahmen aus dem Fahrscheinverkauf bei den Unternehmen. 

 
 

§ 5 Änderungen im Verkehrsleistungsangebot 
 

(1) Die Ausgleichsleistungen vermindern sich um die ersparten Aufwendungen, welche sich aus 
der von einem Unternehmen vorsätzlich oder grob fahrlässig zu vertretenden Kürzung der 
bei Inkrafttreten dieser allgemeinen Vorschrift vorhandenen Verkehrsleistungsangebote 
oder der Unterschreitung der bisherigen quantitativen und qualitativen Standards oder der 
künftig nach einem Nahverkehrsplan geltenden quantitativen und qualitativen Standards bei 
der Betriebsleistungserbringung ergibt. 
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(2) Soweit Linienverkehre Leistungen enthalten, die zur Sicherstellung des Ausbildungsver-
kehrs nicht benötigt werden, kann der Landkreis in Abstimmung mit dem Unternehmen den 
Ausgleichsbetrag gemäß § 3 Abs. 4 kürzen. Das Unternehmen ist in diesem Fall verpflichtet, 
sein betriebliches Leistungsangebot in Abstimmung mit dem Landkreis so anzupassen, da-
mit das vorherige wirtschaftliche Gleichgewicht wiederhergestellt wird. 

 

§ 6 Einführung Verbundtarif 
 

(1) Bis einschließlich des Jahres 2024 Ausgleichsleistungen betreffend die HVDV im Rahmen 
einer vertraglichen Regelung an die Verkehrsunternehmen gewährt worden. Diese vertrag-
lichen Regelungen sind zum Ende des Jahre 2024 beendet worden.  

 

(2) Diese Höhe der zum Ausgleich der weggefallenen Ausgleichsleistungen für HVDV gewähr-
ten Beträge wird pauschaliert auf der Grundlage der seit der Einführung errechneten Höhe 
und ersetzt diese Ausgleichsleistungen. 

 

(3) Verkehrsunternehmen erhalten diese Ausgleichsleistung für noch bei Inkrafttreten dieser all-
gemeinen Vorschrift bestehende eigenwirtschaftliche Linienverkehre, längstens jedoch bis 
zum 30. November 2029. Die zum Ausgleich der weggefallenen vertraglich vereinbarten 
Ausgleichsleistungen gewährten Beträge sind gesondert auszuweisen.  

 
 

§ 7 Trennungsrechnung 
 

(1) Soweit die Unternehmen anderen betrieblichen Tätigkeiten als der Beförderung von Fahr-
gästen zum Höchsttarif auf den gemäß § 2 einbezogenen Linienverkehren nachgehen, ha-
ben sie eine Trennungsrechnung einzurichten. Diese Verpflichtung entfällt, wenn und soweit 
die Linienverkehre gemäß § 2 aus anderem Anlass schon einer Prüfung der Überkompen-
sation unterworfen sind. 

 

(2) Die Durchführungsvorschriften für die Trennungsrechnung ergeben sich aus Ziff. 5 des An-
hangs zur VO (EG) Nr. 1370/2007. Die Schlüsselung von Querschnittsfunktionen hat nach 
den Grundsätzen der Sachgerechtigkeit und Stetigkeit zu erfolgen. 

 

(3) Die Trennungsabrechnung muss den gleichen Zeitraum wie die Jahresabschlüsse umfas-
sen. 

 

(4) Mit der Trennungsrechnung verbundene Kosten sind vom Ausgleich nach § 3 umfasst.  
 
 

§ 8 Regelungen zur Vermeidung einer Überkompensation 
 

(1) Der Landkreis prüft vorbehaltlich Absatz 7 jährlich und bei begründetem Anlass, ob die Un-
ternehmen die Regeln der Nrn. 1 bis 6 des Anhangs zur VO (EG) Nr. 1370/2007 einhalten 
und ob die maßgeblichen Kosten zuzüglich eines angemessenen Gewinns durch die maß-
geblichen Einnahmen der Unternehmen über- oder unterschritten werden. Der Landkreis 
kann auf längere Prüfungszyklen übergehen; diese dürfen einen Zeitraum von jeweils drei 
Jahren nicht überschreiten. Die Kosten bei der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Ver-
pflichtung sind nach der VO PR 30/53 in Verbindung mit der Anlage LSP nach dem ÖPNV-
Kostengliederungsschema des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands zu ermitteln.  
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Die Prüfung erfolgt auf der Grundlage der von den Unternehmen nach folgendem Absatz 3 
vorgelegten Begutachtungen. Der Landkreis / die kreisfreie Stadt kann aus begründetem 
Anlass ergänzende Angaben und Unterlagen verlangen. Die Unternehmen legen diese dem 
Landkreis unverzüglich (d.h. in der Regel spätestens zwei Wochen nach der jeweiligen An-
forderung) vor. 

 

(2) Der angemessene Gewinn gemäß der Trennungsrechnung ist auf eine Umsatzrendite von 
6,5% begrenzt und nicht zu begründen oder nachzuweisen, wenn die Unternehmen 

z.B. anhand des Durchschnittsalters ihres Fuhrparks (einschließlich dessen der Auftragsun-
ternehmen der Unternehmen) nachweisen können, dass sie wiederkehrend in ihre Fuhrparke 
reinvestieren. Bei fehlenden oder reduzierten Reinvestitionen ist der angemessene Gewinn 
im Verhältnis der Veränderung des Durchschnittsalters des Fuhrparks bis auf eine Unter-
grenze zu reduzieren, welche einer Umsatzrendite von 3% entspricht. 

 

(3) Die Unternehmen legen dem Landkreis zur Prüfung nach vorstehendem Absatz 1 eine Be-
scheinigung ihrer Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer vor, welche bestätigt, dass die Re-
geln der Ziff. 1. bis 6. des Anhangs der VO (EG) Nr. 1370/2007 und des § 9 dieser Satzung 
sowie die Anforderungen und Standards gemäß § 3 Absatz 10 dieser Satzung eingehalten 
wurden. 
 

(4) Mit der Bestätigung gemäß vorstehendem Absatz 3 verbundene Kosten sind ebenfalls vom 
Ausgleich nach § 3 umfasst. 

 

(5) Soweit eine Überkompensation vorliegt, wird kein Ausgleich gewährt. Unter- und Überkom-
pensationen können in einem Zeitraum von jeweils drei Jahren beginnend mit dem Jahr der 
Überkompensation miteinander verrechnet werden. 

 

(6) Soweit Abschlagszahlungen an ein Unternehmen dazu geführt haben, dass die maßgebli-
chen Einnahmen die maßgeblichen Kosten zuzüglich eines angemessenen Gewinns über-
schreiten, sind diese durch den Landkreis zurückzufordern und gegebenenfalls mit den fol-
genden Abschlagzahlungen zu verrechnen. Der Rückforderungsbetrag wird ab dem jewei-
ligen Zahlungszeitpunkt des Ausgleichs bis zum Eingang des Rückforderungsbetrags beim 
Landkreis angemessen verzinst. Die Festsetzung der zu leistenden Zinszahlung erfolgt 
durch den Landkreis. 

 

(7) Die Verpflichtung zur Überkompensationsprüfung entfällt, wenn und soweit die Linienver-
kehre gemäß § 2 aus anderem Anlass schon einer Prüfung der Überkompensation unter-
worfen sind. 

 

§ 9 Wirtschaftlichkeit und Qualität 
 

(1) Der Anreiz zur Aufrechterhaltung oder Entwicklung einer wirtschaftlichen Geschäftsführung 
gemäß Nr. 7 Spiegelstrich 1 des Anhangs zur VO (EG) Nr. 1370/2007 ergibt sich daraus, 
dass die Unternehmen das überwiegende Marktrisiko tragen, und keine Ansprüche auf ei-
nen Verlustausgleich im Nachhinein haben. 

 

(2) Der Anreiz zur Aufrechterhaltung oder Entwicklung der Erbringung von Personenverkehrs-
diensten ausreichend hoher Qualität gemäß Nr. 7 Spiegelstrich 2 des Anhangs zur VO (EG) 
Nr. 1370/2007 ergibt sich aus dem status quo und gegebenenfalls nachfolgend vom Land-
kreis im Nahverkehrsplan vorgegebenen quantitativen und qualitativen Anforderungen und 
Standards. 
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§ 10 Gesamtbericht 
 
Die Veröffentlichung des Gesamtberichts gemäß Art. 7 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1370/ 2007 erfolgt 
im Internet-Auftritt des Landkreises, und ab Verfügbarkeit eines solchen in einem landes- oder 
bundesweiten Veröffentlichungsportal. Der Landkreis beachtet bei der Verwendung der von 
den Unternehmen zugänglich gemachten Informationen, Daten etc. die Vorschriften des Uni-
ons-, Bundes- und Landesdatenschutzes sowie die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der 
Unternehmen. 

 
§ 11 Inkrafttreten, Aufhebung 

 

(1) Diese Satzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 
 

(2) Diese Satzung kann jederzeit mit einer Vorankündigungsfrist von sechs Monaten aufge-
hoben werden. 

 
Kelheim, den 18.12.2025 
 

 
Martin Neumeyer 
Landrat 
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Aufhebungssatzung 
 zur Satzung über Gebühren für Sondernutzungen an Kreisstraßen des Landkreises Kel-

heim 
 

 
Der Landkreis Kelheim erlässt aufgrund des Art. 18 Abs. 2a Satz 4 und Art. 22a des Bayerischen 
Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) in Verbindung mit Art. 17, 18 Abs. 1 der Landkreisord-
nung für den Freistaat Bayern (LKrO) folgende Aufhebungssatzung: 

 
 

§ 1 Aufhebung 
Die Satzung über die Gebühren für Sondernutzungen an Kreisstraßen des Landkreises Kelheim 
vom 01.01.1986 wird aufgehoben. 
 

 
§ 2 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 

Kelheim, den 16.12.2025 
 
 
 
Martin Neumeyer 
Landrat 
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 Änderungssatzung 
 

zur Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen 
Wirkungskreis 

 
vom 15.12.2025 

 
 
Der Landkreis Kelheim erlässt aufgrund von Art. 20 Abs. 1 des Kostengesetzes (KG) und Art. 17 
Satz 1 Landkreisordnung (LKrO), jeweils in den gültigen Fassungen, folgende Satzung zur Än-
derung der Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis vom 
08.07.2003 (Kreisamtsblatt Nr. 15 Seite 105), geändert mit Änderungssatzung vom 14.02.2011 
(Kreisamtsblatt Nr. 4 Seite 36), zuletzt geändert mit Änderungssatzung vom 17.12.2012 (Krei-
samtsblatt Nr. 1 2013 Seite 2). 
 

§ 1 
 

Das Kostenverzeichnis (Kommunales Kostenverzeichnis, KommKVz), das Anlage zur Satzung 
über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis ist, 
wird in folgenden Punkten geändert: 
 

1. Bei Tarifgruppe 00, Tarif-Nr. 001 Nr. 2 wird das Wort „weden“ durch das Wort „werden“ 
ersetzt. 
 

2. Bei der Tarifgruppe 00, Tarif-Nr. 005 wird die Mindestgebühr auf 15 € erhöht. 
 

3. Die Tarifgruppe 00, Tarif-Nr. 007 wird aufgehoben. 
 

4. Bei Tarifgruppe 02, Tarif-Nr. 020 Nr. 2, Spalte Gebühr in EURO, wird nach Art. 3 Abs. „1 
Satz 1“ KG eingefügt. 
 

5. Bei Tarifgruppe 02, Tarif-Nr. 021 Nr. 3 wird die Abkürzung „Abs.“ gestrichen. 
 

6. Bei der Tarifgruppe 6, Tarif-Nr. 063 wird die Bemerkung „Es wird auf die bestehende 
Satzung des Landkreises Kelheim über die Gebühr für Sondernutzungen an Kreisstra-
ßen vom 16.12.1985, in Kraft seit 1.1.1986, verwiesen“ gestrichen und der Gebühren-
rahmen von 200 € - 500 € festgesetzt. 

 
§ 2 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Kelheim 
in Kraft. 
 
Kelheim, 15.12.2025 
 
 
 
Neumeyer 
Landrat 
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Anlage zur Kostensatzung vom 08.07.2003, zuletzt geändert mit Änderungssatzung vom 15.12.2025 

    
Kommunales Kostenverzeichnis (KommKVz) für den Landkreis Kelheim  

    
        

Tarif- 
Ta-
rif- Gegenstand Gebühr in  

gruppe Nr.   EURO 

        

        

0   Allgemeine Verwaltung   

        

00   Allgemeine Amtshandlungen   

        

    Vorschriften der Tarifgruppe 01-8 des   

    Kostenverzeichnisses gehen den   

    Vorschriften der Tarifgruppe 00 vor.   

        

  000 Anordnungen für den Einzelfall 15 - 600 € 

        

  001 Beglaubigungen:   

        

    Beglaubigungen von Abschriften, Fo-   

    tokopien und dgl. von eigenen, dem   

    eigenen Wirkungskreis zuzurech-   

    nenden Urkunden   

        

    1. wenn die zu beglaubigenden Ab- 0,75 € je angefangene Seite bis zu der für 

       schriften, Fotokopien und dgl. nicht  die Erteilung des Originals vorgesehenen 

       vom Landkreis selbst hergestellt Gebühr, mindestens 5 € 

       sind   

        

    2. wenn die zu beglaubigenden Ab- 5 € im Einzelfall 

       schriften, Fotokopien und dgl. vom   

       Landkreis selbst hergestellt sind. werden mehrere Abschriften, Fotokopien und 

      dgl. gleichzeitig beglaubigt, kann die Gebühr 

      pro Beglaubigung auf die Hälfte ermäßigt  

      werden 

        

        

  002 Bescheinigungen   

        

    1. Erteilung einer Bescheinigung über kostenfrei 

        steuerlich absetzbare Spenden   

        

    2. Erteilung einer sonst. Bescheinigung 5 - 75 € 

        

  003 Schreibauslagen für Ausfertigungen und   

    Kopien   

        

    1. Allgemeines   

        

    1.1 bei Bereitstellung in Papierform   

        

         für die ersten  50 Seiten 0,50 € je Seite 
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         für jede weitere Seite 0,15 € 

         angefangene Seiten werden voll berechnet.   

        

    1.2 bei Bereitstellung auf elektronischem Weg 2,50 € je übermittelte Datei, mindestens 10 € 

        

    2. Erhöhung   

        

    Ist die Ausfertigung einer Kopie besonders    

    zeitaufwendig, kann die Gebühr nach Tarif-Stel-   

    le 1 bis auf das 5-fache erhöht werden.   

        

  004 Fristverlängerungen   

        

    1. Verlängerungen einer Frist, deren Ab- 10 - 25 % der für die Genehmigung, Erlaubnis 

        lauf einen neuen Antrag auf Erteilung oder Bewilligung vorgesehenen Gebühr, 

        einer gebührenpflichtigen Genehmi- mindestens 5 € 

        gung, Erlaubnis oder Bewilligung er-   

        forderlich machen würde.   

        

    2. Fristverlängerung in anderen Fällen 5 - 60 € 

        

  005 Zweitschriften   

        

    Erteilung einer Zweitschrift 10 - 50 % der für die Erstschrift vorgesehenen 

      Gebühr, mindestens 5 €. Ist für die Erstschrift 

      eine Gebühr von 0,5 - 5 € vorgesehen, so ist  

      diese Gebühr zu erheben; ist die Erteilung der 

      Erstschrift gebührenfrei, so beträgt die Gebühr 

      0,50 € je angefangene Seite, mindestens 15 €. 

        

  006 Niederschriften 7,50 bis 75 € für jede angefangene Stunde 

        

    Besondere Amtshandlungen   

        

02   Hauptverwaltung   

        

  020 Kommunalgesetze   

        

    1. Genehmigung zur Führung kommuna- 10 - 2.500 €, soweit nicht kostenfrei 

        ler Wappen und Fahnen (Art. 3 Abs.   

        3 LkrO)   

        

    2. Amtshandlungen bei der Durchführung kostenfrei  

        von Bürgerbegehren und Bürgerent- (in Analogie zu Art. 3 Abs. 1 Satz 1 KG) 

        scheiden (Art. 12 a LkrO)   

        

  021 Amtshandlungen im Vollstreckungs-   

    verfahren   

        

    1. Androhung von Zwangsmitteln (Art. 36 12,50 - 150 € 

       VwZVG), soweit sie nicht mit dem Ver-   

        waltungsakt verbunden ist, durch den    

        die Handlung, Duldung oder Unterlas-   
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        sung aufgegeben wird.   

        

    2. Anwendung der Zwangsmittel Ersatz- 50 - 2.500 € 

        vornahme (Art. 32, 35 VwZVG) oder    

        unmittelbarer Zwang (Art. 34, 35 VwZVG)   

        

    3. Pfändungsbeschluss gemäß Art. 26 Abs. 1 Pfändungsgebühr nach § 339 Abga- 

        5 VwZVG benordnung (AO 1977) 

        

    4. Entscheidung über unzulässige oder un-   

        begründete Einwendungen gegen die Voll-   

        streckung, die den zu vollstreckenden An-   

        spruch betreffen (Art. 21 VwZVG)   

        

    4.0 bei Geldansprüchen 50 % der Pfändungsgebühr nach § 339  

      Abs. 4 AO 1977, mindestens 10 € 

        

    4.1 sonst 12,50 - 200 € 

        

03   Finanzverwaltung   

        

  030 Anmahnung rückständiger Beträge 5 - 150 € 

        

6   Bau- und Wohnungswesen, Verkehr   

        

  063 Vollzug des Bayer. Straßen- und Wege- 200 - 500 € 

    gesetzes (BayStrWG)   

        

        

        

        

        

        

7   Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsför-   

    derung   

        

  700 Befreiung vom Anschluss- und/oder Benut- 10 - 400 € 

    zungszwang   

        

  701 Erlaubnis oder Ausnahmebewilligung auf- 10 - 1.250 € 

    grund einer Satzung   

        

  702 Nachträgliche Auflagen, Rücknahme, bzw. 10 - 600 € 

    Widerruf einer Erlaubnis oder Ausnahmebe-   

    willigung nach Tarif Nr. 701   

        

  703 Anordnung zur Erfüllung einer satzungmä- 10 - 600 € 

    ßigen Verpflichtung   
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Nr. 1 – 8272/02 
 
Landkreis Kelheim; 
Beteiligungsbericht 2024 gem. Art. 82 Abs. 3 der Landkreisordnung 
 
 
Der Bericht über die Beteiligungen des Landkreises Kelheim an der Donaupark Wirtschaftsent-
wicklungsgesellschaft mbH, der Caritas-Krankenhaus St. Lukas GmbH (ehem. Goldberg-Klinik 
Kelheim GmbH), der Ilmtalklinik GmbH Pfaffenhofen a. d. Ilm mit Krankenhaus Mainburg, der 
Ilmtalklinik Dienstleistungs-GmbH Pfaffenhofen und der Ilmtalklinik – MVZ GmbH gem. Art. 82 
Abs. 3 der Landkreisordnung für das Jahr 2024 liegt vom 05.01.2026 – 09.01.2026 zur Einsicht-
nahme aus (Landratsamt Kelheim, Donaupark 12, Zimmer 03.64, während der allgemeinen 
Dienststunden). 
 
 
Kelheim, 18.12.2025 
Landratsamt Kelheim 
 
 
 
Martin Neumeyer 
Landrat 
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Az: 21-050.02 
 

Vollzug des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG); 

Neuerlass der Verbandssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Bad Ab-

bacher Gruppe 

 

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 12.12.2025 dem Antrag der Gemeinde Hau-

sen auf Übernahme ihrer Wasserversorgungseinrichtung in das Gebiet des Zweckverbandes zur 

Wasserversorgung der Bad Abbacher Gruppe zugestimmt.  

Durch den Beitritt der Gemeinde Hausen und der damit einhergehenden Ausweitung des Ver-

bandsgebiets des Zweckverbandes (Änderung des räumlichen Wirkungsbereichs) war ein Neu-

erlass der Verbandssatzung erforderlich.  

 

Die Verbandssatzung bedarf gemäß Art. 20 Abs. 1 Satz 1 KommZG der Genehmigung der 

Rechtsaufsichtsbehörde (Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG i. V. m. Art. 110                            Satz 

1 GO). Das Landratsamt Kelheim ist als Rechtsaufsichtsbehörde gemäß Art. 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

3 KommZG für die Genehmigung zuständig. 

 

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung der Verbandssatzung wird hiermit erteilt. Dem Beitritt 

der Gemeinde Hausen und folglich der Erweiterung des Verbandsgebiets gemäß Art. 48 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 KommZG wird zugestimmt. 

 

Nach Erhalt der ausgefertigten Verbandssatzung werden sowohl die Verbandssatzung sowie 

auch die rechtsaufsichtliche Genehmigung im Amtsblatt des Landkreises Kelheim durch die 

Rechtsaufsichtsbehörde entsprechend amtlich bekanntgemacht (Art. 21                        Abs. 1 

Satz 1 KommZG, Art. 48 Abs. 3 Satz 1 KommZG). 

 

 

Kelheim, den 16.12.2025 

 

 

Franz Sixt 

Sachgebietsleiter 

Kommunalrecht 
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Verbandssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Bad Abbacher Gruppe 

(Zweckverbandssatzung Wasser – ZVS-Wasser) 

Der Markt Bad Abbach, die Gemeinde Teugn, der Markt Langquaid und die Gemeinde Hau-

sen schließen sich gemäß Art. 17 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 

(KommZG) in der Fassung der Bekanntmachung v. 20. Juni 1994 (GVBl. S. 555), zuletzt geändert 

durch § 8 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385, 586), zu einem Zweckverband zusam-

men und vereinbaren folgende Verbandssatzung: 

Inhaltsverzeichnis 

I. Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Rechtsstellung 

§ 2 Verbandsmitglieder 

§ 3 Räumlicher Wirkungsbereich 

§ 4 Aufgaben des Zweckverbands und der Verbandsmitglieder 

 

II. Verfassung und Verwaltung 

§ 5 Verbandsorgane 

§ 6 Zusammensetzung der Verbandsversammlung 

§ 7 Einberufung der Verbandsversammlung 

§ 8 Sitzungen der Verbandsversammlung 

§ 9 Beschlüsse und Wahlen in der Verbandsversammlung 

§ 10 Zuständigkeit der Verbandsversammlung 

§ 11 Rechtsstellung der Verbandsrätinnen und Verbandsräte 

§ 12 Wahl der Verbandsvorsitzenden 

§ 13 Zuständigkeit der Verbandsvorsitzenden 

§ 14 Rechtsstellung der Verbandsvorsitzenden 

§ 15 Dienstkräfte des Zweckverbandes 

 

III. Wirtschafts- und Haushaltsführung 

§ 16 Anwendung von Eigenbetriebsrecht/Anzuwendende Vorschriften 

§ 17 Haushaltssatzung 

§ 18 Deckung des Finanzbedarfs 

§ 19 Festsetzung und Zahlung der Umlagen 

§ 20 Kassenverwaltung 

§ 21 Jahresrechnung, Prüfung 

 

IV. Schlussbestimmungen 

§ 22 Öffentliche Bekanntmachungen 

§ 23 Besondere Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörde 

§ 24 Auflösung, Auseinandersetzung 

§ 25 Inkrafttreten 
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I. Allgemeine Vorschriften 

§ 1 

Rechtsstellung 

(1) Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband zur Wasserversorgung der Bad Abba-

cher Gruppe“. Die Kurzbezeichnung lautet WZV Bad Abbacher Gruppe. Er ist eine Körperschaft 

des öffentlichen Rechts. 

(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in Bad Abbach. 

§ 2 

Verbandsmitglieder 

(1) Verbandsmitglieder des Zweckverbandes sind der Markt Bad Abbach, die Gemeinde 

Teugn, der Markt Langquaid und die Gemeinde Hausen.  

(2) Dem Zweckverband können weitere Mitglieder beitreten. Der Beitritt bedarf der Änderung der 

Verbandssatzung. 

(3) Jedes Verbandsmitglied kann zum Schluss eines Haushaltsjahres aus dem Zweckverband 

austreten, wenn die Verbandsversammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsge-

mäßen Stimmenzahl zustimmt. Der Austritt muss mindestens ein Jahr vorher schriftlich erklärt 

werden; er bedarf einer Änderung der Verbandssatzung. Das Recht, aus wichtigem Grunde zu 

kündigen (Art. 44 Abs. 3 KommZG), bleibt unberührt. 

§ 3 

Räumlicher Wirkungsbereich 

Der räumliche Wirkungsbereich des Zweckverbandes umfasst das Gebiet  

- des Marktes Bad Abbach mit Freizeitinsel ohne den Ortsteil Poikam 

- der Gemeinde Teugn,   

- der Ortsteile Grub, Kaltenberg, Mitterschneidhart, Oberschneidhart, Unterschneidhart und 

Stocka des Marktes Langquaid sowie  

- der Ortsteile Hausen, Dietenhofen und Frauenwahl der Gemeinde Hausen. 

 

§ 4 

Aufgaben des Zweckverbands und der Verbandsmitglieder (Alternative 1: Außenverband) 

(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe, eine gemeinsame Wasserversorgungsanlage einschließ-

lich der Ortsnetze zu errichten, zu verbessern, zu erneuern, zu betreiben, zu unterhalten, die 

Anlage im Bedarfsfall zu erweitern und bereits vorhandene Ortsnetze zu übernehmen; er versorgt 

die Endverbraucher mit Trinkwasser, das den einschlägigen rechtlichen Vorgaben entsprechen 

muss. Dies umfasst auch die Bereitstellung von Löschwasser für den Grundschutz, soweit dies 

technisch möglich und hygienisch vertretbar ist. 

(2) Das Recht und die Pflicht der Verbandsmitglieder, die dem Zweckverband übertragenen Auf-

gaben zu erfüllen, und die notwendigen Befugnisse gehen auf den Zweckverband über. 

(3) Der Zweckverband hat das Recht, an Stelle der Verbandsmitglieder Satzungen und Verord-

nungen für das übertragene Aufgabengebiet zu erlassen. 
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(4) Nach Maßgabe seiner vorhandenen Kapazitäten kann der Zweckverband auch Dritte (Ge-

meinden, Zweckverbände) für Bereiche, die nicht zum Versorgungsgebiet des Zweckverbands (§ 

3) gehören, mit Trinkwasser versorgen, soweit dadurch die vorrangigen Interessen der Verbands-

mitglieder nicht beeinträchtigt werden. Hierzu sind Wasserlieferungsverträge abzuschließen. 

Der Zweckverband kann für seine Mitglieder oder Dritte (Gemeinden, Zweckverbände) den kauf-

männischen und/oder technischen Betrieb ihrer Anlagen sowie weitere Aufgaben im Zusammen-

hang mit der Wasserversorgung oder Abwasserbeseitigung wahrnehmen. Hierzu sind entspre-

chende Vereinbarungen abzuschließen. 

(5) Der Zweckverband erfüllt seine Aufgabe ohne Gewinnerzielungsabsicht. 

(6) Die Verbandsmitglieder sichern und überwachen in ihrem Gebiet die Versorgungsanlagen des 

Zweckverbandes nach dessen Richtlinien. Sie regeln in eigener Zuständigkeit und auf ihre Kosten 

das Freihalten und Einfetten der Hydranten. Die Kosten der Herstellung, Erneuerung und Ver-

besserung der Hydranten, die nicht auch für das Spülen der Leitungen eingesetzt werden, werden 

auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt. 

(7) Die Verbandsmitglieder gestatten dem Zweckverband die kostenlose Benutzung ihrer öffent-

lichen Verkehrsräume und der sonstigen ihrem Verfügungsrecht unterliegenden Grundstücke, 

soweit dies für die übertragene Aufgabe erforderlich ist. Die Regelungen zu den Pflichten des 

Zweckverbands bei Herstellung und Unterhaltung seiner Anlagen sowie zu den Folgepflichten 

und Folgekosten bei Baumaßnahmen der Verbandsmitglieder an oder in Straßen bzw. den sons-

tigen Grundstücken, die eine Änderung oder Sicherung der bestehenden Versorgungsanlagen 

des Zweckverbands erforderlich machen, erfolgen in einer gesonderten Vereinbarung. 

(8) Die Verbandsmitglieder gestatten dem Zweckverband für die Durchführung seiner satzungs-

gemäßen Aufgaben die Benutzung ihrer Akten, Pläne sowie sonstiger Unterlagen und Daten. 

II. Verfassung und Verwaltung 

§ 5 

Verbandsorgane 

(1) Die Organe des Zweckverbands sind 

1. die Verbandsversammlung 

2. die oder der Verbandsvorsitzende, 

3. der Rechnungsprüfungsausschuss. 

§ 6 

Zusammensetzung der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus der oder dem Verbandsvorsitzenden sowie den übri-

gen Verbandsrätinnen und Verbandsräten. 

(2) Die Zahl der Vertreter, die ein Verbandsmitglied in die Verbandsversammlung entsendet, rich-

tet sich nach der in seinem Gebiet verbrauchten jährlichen Wassermenge. Je 60.000 m³ Wasser-

verbrauch pro Jahr ergeben das Recht, einen weiteren Vertreter in die Verbandsversammlung zu 

entsenden. Jedes Verbandsmitglied entsendet mindestens eine Verbandsrätin oder einen Ver-

bandsrat. Die Berechnung wird alle 6 Jahre nach dem Durchschnitt der vorausgegangenen 3 

Jahre neu vorgenommen. 
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(3) Die Verbandsmitglieder werden in der Verbandsversammlung durch ihre ersten Bürgermeis-

terinnen oder ersten Bürgermeister und die von ihren Gemeinderäten bestellten weiteren Ver-

bandsrätinnen und Verbandsräte vertreten. Die ersten Bürgermeisterinnen und ersten Bürger-

meister werden im Falle ihrer Verhinderung durch ihre gewählte Stellvertretung nach Art. 39 

Abs. 1 GO vertreten; mit Zustimmung der vorstehend Genannten kann eine Gemeinde auch an-

dere Vertreter bestellen. 

(4) Jede Verbandsrätin und jeder Verbandsrat hat eine Stellvertretung für den Fall ihrer oder sei-

ner Verhinderung. Verbandsrätinnen und Verbandsräte können nicht Stellvertretungen sein. Die 

Verbandsrätinnen und Verbandsräte und ihre Stellvertretungen sind von den Verbandsmitglie-

dern der oder dem Verbandsvorsitzenden, ist eine solche oder ein solcher noch nicht gewählt, 

der Aufsichtsbehörde schriftlich zu benennen. Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer des Zweckverbands sowie des Zweckverbands zur Abwasserbeseitigung Bad 

Abbach-Teugn können nicht Verbandsrätin oder Verbandsrat sein. 

(5) Für Verbandsrätinnen und Verbandsräte, die kraft ihres Amtes der Verbandsversammlung 

angehören, endet das Amt mit dem Ende ihres kommunalen Wahlamtes; entsprechendes gilt für 

ihre Stellvertretungen. Die weiteren Verbandsrätinnen und Verbandsräte und ihre Stellvertretun-

gen werden durch Beschluss der Vertretungsorgane der Verbandsmitglieder bestellt, und zwar 

für die Dauer der Wahlzeit der Vertretungsorgane, wenn Mitglieder dieser Organe bestellt wer-

den, andernfalls für sechs Jahre. Die Bestellung nach Satz 2 kann durch Beschluss der Vertre-

tungsorgane aus wichtigem Grund widerrufen werden; sie ist zu widerrufen, wenn eine Verbands-

rätin oder ein Verbandsrat, die oder der dem Vertretungsorgan eines Verbandsmitglieds ange-

hört, vorzeitig aus dem Wahlamt oder der Vertretungskörperschaft ausscheidet. Die Verbandsrä-

tinnen und Verbandsräte und ihre Stellvertretungen üben ihr Amt bis zum Amtsantritt der neuen 

Verbandsrätinnen und Verbandsräte weiter aus. 

§ 7 

Einberufung der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung tritt auf schriftliche oder elektronische Einladung der oder des Ver-

bandsvorsitzenden zusammen. Die Einladung muss Tagungszeit und -ort und die Beratungsge-

genstände angeben und den Verbandsrätinnen und Verbandsräten spätestens eine Woche vor 

der Sitzung zugehen. In dringenden Fällen kann die oder der Verbandsvorsitzende die Frist bis 

auf vierundzwanzig Stunden abkürzen. 

(2) Die Verbandsversammlung ist jährlich mindestens einmal einzuberufen. Sie muss außerdem 

einberufen werden, wenn es ein Drittel der Verbandsrätinnen und Verbandsräte oder die zustän-

dige Aufsichtsbehörde beantragen; im Antrag sind die Beratungsgegenstände anzugeben. 

(3) Die Aufsichtsbehörde ist von der Sitzung zu unterrichten. Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entspre-

chend. 

§ 8 

Sitzungen der Verbandsversammlung 

(1) Die oder der Verbandsvorsitzende bereitet die Beratungsgegenstände für die Verbandsver-

sammlung vor. Die oder der Verbandsvorsitzende leitet die Sitzung und handhabt die Ordnung 

während der Sitzung. 

(2) Die Vertreter der Aufsichtsbehörde, der Geschäftsleiter, der Kassenverwalter und die tech-

nisch verantwortliche Fachkraft haben das Recht, an den Sitzungen beratend teilzunehmen. Auf 

Antrag ist ihnen das Wort zu erteilen. Die Verbandsversammlung kann auch andere Personen 

hören. 
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§ 9 

Beschlüsse und Wahlen in der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Verbandsrätinnen und Ver-

bandsräte ordnungsgemäß geladen sind und die anwesenden stimmberechtigten Verbandsrätin-

nen und Verbandsräte die Mehrheit der von der Verbandssatzung vorgesehenen Stimmenzahl 

erreichen. Über andere als in der Einladung angegebene Beratungsgegenstände darf nur dann 

Beschluss gefasst werden, wenn die Angelegenheit dringlich ist oder alle Verbandsrätinnen und 

Verbandsräte erschienen und mit einer Beschlussfassung einverstanden sind. 

(2) Wird die Verbandsversammlung wegen Beschlussunfähigkeit, die nicht auf der persönlichen 

Beteiligung der Mehrheit der Verbandsrätinnen und Verbandsräte beruht, innerhalb von vier Wo-

chen zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben Gegenstand einberufen, so ist sie ohne 

Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig; auf diese Folge ist in der zweiten La-

dung ausdrücklich hinzuweisen. 

(3) Soweit das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit oder diese Verbandssatzung nicht 

etwas anderes vorschreiben, werden die Beschlüsse der Verbandsversammlung mit einfacher 

Mehrheit der Abstimmenden gefasst; es wird offen abgestimmt. Jede Verbandsrätin, jeder Ver-

bandsrat hat eine Stimme. 

(4) Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Kein Mitglied der Verbandsversammlung darf 

sich der Stimme enthalten; enthält sich ein Mitglied der Verbandsversammlung trotzdem der 

Stimme, so gehört es nicht zu den Abstimmenden. 

(5) Bei Wahlen gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend; die Vorschriften über die persönliche 

Beteiligung finden keine Anwendung. Es wird geheim gewählt. Gewählt ist, wer mehr als die 

Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Wird die Mehrheit im ersten Wahlgang nicht 

erreicht, so findet Stichwahl unter den beiden Personen mit den höchsten Stimmenzahlen statt. 

Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet das Los. Haben im ersten Wahlgang drei oder 

mehr sich bewerbende Personen die gleiche Anzahl von Stimmen erhalten, so entscheidet das 

Los, welche Bewerberinnen oder Bewerber in die Stichwahl kommen. Hat eine Bewerberin oder 

ein Bewerber die höchste, zwei oder mehr sich bewerbende Personen die gleiche nächst höhere 

Stimmenzahl erhalten, so entscheidet das Los, wer von diesen in die Stichwahl mit der Person 

mit der höchsten Stimmenzahl kommt. 

(6) Die Beschlüsse und Wahlergebnisse sind unter Angabe von Tag und Ort der Sitzung, der 

Namen der anwesenden Verbandsrätinnen und Verbandsräte, der behandelten Gegenstände 

und der Abstimmungsergebnisse (Stimmverhältnis) in ein Beschlussbuch einzutragen und von 

der oder dem Verbandsvorsitzenden und von der Schriftführerin oder dem Schriftführer zu unter-

zeichnen. Als Schriftführerin oder Schriftführer kann eine Dienstkraft des Zweckverbands oder 

eines Verbandsmitglieds, soweit dieses zustimmt, zugezogen werden. Verbandsrätinnen und 

Verbandsräte, die einem Beschluss nicht zugestimmt haben, können bis zum Schluss der Sitzung 

verlangen, dass das in der Niederschrift vermerkt wird. Abschriften der Niederschrift sind unver-

züglich den Verbandsrätinnen und Verbandsräten zu übermitteln. 
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§ 10 

Zuständigkeit der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung ist ausschließlich zuständig für 

1. die Entscheidung über die Errichtung und die wesentliche Erweiterung der den Verbandsauf-

gaben dienenden Einrichtungen, 

2. die Beschlussfassung über den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung von Satzungen und 

Verordnungen, 

3. die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, die Nachtragshaushaltssatzungen und die 

Aufnahme von zusätzlichen Krediten während der vorläufigen Haushaltsführung, 

4. die Beschlussfassung über den Finanzplan, 

5. die Feststellung der Jahresrechnung und die Entlastung, 

6. die Wahl der oder des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertretung, die Bestellung der 

Mitglieder des Verbandsausschusses und die Festsetzung von Entschädigungen, 

7. die Bildung, Besetzung und Auflösung weiterer Ausschüsse, 

8. den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der Geschäftsordnung für die Verbandsver-

sammlung, 

9. die Beschlussfassung über die Änderung der Verbandssatzung, die Auflösung des Zweckver-

bands und die Bestellung von Abwicklern, 

10. die Ernennung, Beförderung, Abordnung, Versetzung, Zuweisung an eine Einrichtung, Ruhe-

standsversetzung und Entlassung von Beamtinnen und Beamten des Zweckverbands ab Be-

soldungsgruppe A 9, soweit diese Befugnisse nicht auf den Verbandsausschuss oder einen 

anderen beschließenden Ausschuss übertragen sind, 

11. die Einstellung, Höhergruppierung, Abordnung, Versetzung, Zuweisung an einen Dritten, Be-

schäftigung mittels Personalgestellung und Entlassung der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer des Zweckverbands ab Entgeltgruppe 9a des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst 

oder ab einem entsprechenden Entgelt, soweit diese Befugnisse nicht auf den Verbandsaus-

schuss oder einen anderen beschließenden Ausschuss übertragen sind. 

(2) Die Verbandsversammlung beschließt ferner über die anderen ihr im Gesetz über die kom-

munale Zusammenarbeit zugewiesenen Gegenstände. Sie ist insbesondere zuständig für die Be-

schlussfassung über 

1. den Erwerb, die Belastung, den Tausch und die Veräußerung von Grundstücken, 

2. den Abschluss von Vereinbarungen nach § 4 Abs. 4 dieser Satzung, 

3. den Abschluss von weiteren Rechtsgeschäften aller Art, die für den Zweckverband Verpflich-

tungen in Höhe von mehr als 25.000 € mit sich bringen, 

4. die Aufnahme von Darlehen, die Übernahme von Bürgschaften und den Abschluss von 

Rechtsgeschäften verwandter Art. 

Die Verbandsversammlung kann diese Zuständigkeiten allgemein oder für den Einzelfall auf den 

Verbandsausschuss übertragen. Sie kann die Übertragung für die Zukunft jederzeit widerrufen. 
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§ 11 

Rechtsstellung der Verbandsrätinnen und Verbandsräte 

Die Verbandsrätinnen und Verbandsräte sind ehrenamtlich tätig. Entschädigungen der Verbands-

rätinnen und Verbandsräte sind in einer entsprechenden Satzung zu regeln. 

§ 12 

Verbandsvorsitz 

Der Verbandsvorsitzende ist der Erste Bürgermeister des Marktes Bad Abbach. Seine Amtszeit 

im Verbandsvorsitz wird durch die Amtszeit im kommunalen Wahlamt begrenzt. Sein Stellvertre-

ter ist der Erste Bürgermeister der Gemeinde Teugn für die Dauer seiner Amtszeit im kommuna-

len Wahlamt. 

§ 13 

Zuständigkeit der Verbandsvorsitzenden 

(1) Die oder der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband nach außen. Sie oder er führt 

den Vorsitz in der Verbandsversammlung. 

(2) Die oder der Verbandsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der Verbandsversammlung und 

erledigt in eigener Zuständigkeit alle Angelegenheiten, die nach der Gemeindeordnung kraft Ge-

setzes der ersten Bürgermeisterin oder dem ersten Bürgermeister zukommen. Sie oder er erfüllt 

die im Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit zugewiesenen weiteren Aufgaben. Sie oder 

er nimmt ferner die Aufgaben wahr, die bei gemeindlichen Eigenbetrieben von der Werkleitung 

erfüllt werden. 

(3) Durch besonderen Beschluss der Verbandsversammlung können der oder dem Verbandsvor-

sitzenden unbeschadet des § 10 Abs. 1 weitere Angelegenheiten zur selbständigen Erledigung 

übertragen werden. 

(4) Die oder der Verbandsvorsitzende kann einzelne Befugnisse der Stellvertretung und in Ange-

legenheiten der laufenden Verwaltung Dienstkräften des Zweckverbands oder mit Zustimmung 

des Verbandsmitglieds dessen vertretungsberechtigtem Organ oder dessen Dienstkräften über-

tragen. 

(5) Erklärungen, durch die der Zweckverband verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform. 

Das gilt nicht bei Geschäften, die für den Zweckverband einmalige Verpflichtungen von nicht mehr 

als 1.000 € mit sich bringen. Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen ge-

nügt die Textform, soweit eine andere Rechtsvorschrift nichts Abweichendes bestimmt. 

§ 14 

Rechtsstellung der Verbandsvorsitzenden 

Die oder der Verbandsvorsitzende und ihre Stellvertretung sind ehrenamtlich tätig. Unbeschadet 

des § 11 erhält die oder der Verbandsvorsitzende für Tätigkeiten nach        § 13 eine Aufwands-

entschädigung. Dies gilt ebenso für die Stellvertretung nach dem Maß ihrer besonderen Inan-

spruchnahme. Die Höhe dieser Entschädigungen ist in einer entsprechenden Satzung zu regeln. 
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§ 15 

Dienstkräfte des Zweckverbandes 

(1) Der Zweckverband unterhält eine Geschäftsstelle. Die Geschäftsstelle führt der von der Ver-

bandsversammlung bestellte Geschäftsleiter. Die Verbandsversammlung kann ihm mit Zustim-

mung der oder des Verbandsvorsitzenden durch Beschluss Zuständigkeiten der oder des Ver-

bandsvorsitzenden nach § 13 Abs. 2 Satz 1 und unbeschadet des § 10 Abs. 1 weitere Angele-

genheiten zur selbständigen Erledigung übertragen. 

Die Geschäftsstelle befindet sich im Verwaltungs- und Betriebsgebäude Am Pfaffenberg 1 in 

93077 Bad Abbach-Lengfeld.  

(2) Der Geschäftsleiter nimmt an den Sitzungen der Verbandsversammlung und ihrer Aus-

schüsse beratend teil. 

(3) Dem Zweckverband hat das Recht, Dienstherr von Beamtinnen und Beamten zu sein. 

III. Wirtschafts- und Haushaltsführung 

§ 16 

Anzuwendende Vorschriften 

Für die Wirtschafts- und Haushaltsführung des Zweckverbands gelten die Vorschriften für Ge-

meinden entsprechend, soweit sich nicht aus dem Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit 

etwas anderes ergibt. Die Haushaltswirtschaft wird nach den Grundsätzen der Kameralistik ge-

führt. 

§ 17 

Haushaltssatzung 

(1) Der Entwurf der Haushaltssatzung ist den Verbandsmitgliedern rechtzeitig, spätestens zwei 

Wochen vor der Beschlussfassung in der Verbandsversammlung, zu übermitteln. 

(2) Die Haushaltssatzung ist spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres zu be-

schließen und mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Haushaltsjahr ist das Kalen-

derjahr. 

(3) Die Haushaltssatzung wird, wenn rechtsaufsichtliche Genehmigungen erforderlich sind, nach 

Erteilung der Genehmigungen, sonst einen Monat nach der Vorlage an die Aufsichtsbehörde 

nach § 22 Abs. 1 bekannt gemacht. 

§ 18 

Deckung des Finanzbedarfs 

(1) Der Zweckverband erhebt Abgaben nach den Vorschriften des Kommunalabgabenrechts. 

(2) Der durch Zuschüsse, Kredite, Gebühren, Beiträge und sonstige Einnahmen nicht gedeckte 

Finanzbedarf für die Errichtung, Verbesserung, Erneuerung und Erweiterung der Wasserversor-

gungsanlage sowie der laufende Finanzbedarf werden auf die Verbandsmitglieder umgelegt. Um-

legungsschlüssel ist das Verhältnis der auf die einzelnen Verbandsmitglieder entfallenden Was-

serverbrauchsmengen im jeweiligen letzten Geschäftsjahr. 
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§ 19 

Festsetzung und Zahlung der Umlagen 

(1) Die Umlage wird in der Haushaltssatzung für jedes Haushaltsjahr neu festgesetzt. Sie kann 

nur während des Haushaltsjahres durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. 

(2) Bei der Festsetzung der Umlage ist anzugeben: 

1. die Höhe des durch Zuschüsse, Kredite, Gebühren, Beiträge und sonstige Einnahmen nicht 

gedeckten Finanzbedarfs für die Errichtung, Verbesserung, Erweiterung und Erneuerung der 

Wasserversorgungsanlage sowie für den laufenden Finanzbedarf (Umlagesoll), 

2. der Umlagesatz, 

4. die Höhe der Umlage für jedes Verbandsmitglied. 

(3) Der Umlagebetrag ist den einzelnen Verbandsmitgliedern durch schriftlichen Bescheid mitzu-

teilen (Umlagebescheid). 

(4) Die Umlagen werden mit einem Zwölftel ihres Jahresbetrags am 25. eines jeden Monats fällig. 

Werden sie nicht rechtzeitig entrichtet, so können von den säumigen Verbandsmitgliedern Zinsen 

in Höhe von 0,5 Prozent für jeden vollen Monat gefordert werden. 

(5) Ist die Umlage bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht festgesetzt, so kann der Zweckver-

band bis zur Festsetzung vorläufige monatliche Teilbeträge in Höhe der im abgelaufenen Haus-

haltsjahr zuletzt erhobenen monatlichen Teilbeträge erheben. Nach Festsetzung der Umlage für 

das laufende Haushaltsjahr ist über diese vorläufigen Zahlungen zum nächsten Fälligkeitszeit-

punkt abzurechnen. 

§ 20 

Kassenverwaltung 

Der Kassenverwalter und seine Stellvertretung werden von der Verbandsversammlung bestellt. 

Sie dürfen Zahlungen weder selbst anordnen noch bei ihrer Anordnung mitwirken. 

§ 21 

Jahresrechnung, Prüfung 

(1) Die oder der Verbandsvorsitzende legt die Jahresrechnung der Verbandsversammlung inner-

halb von sechs Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres vor. 

(2) Die Jahresrechnung soll von einem Rechnungsprüfungsausschuss binnen sechs Monaten 

örtlich geprüft werden. Der Rechnungsprüfungsausschuss ist aus der Mitte der Verbandsver-

sammlung zu bilden. Er besteht aus vier Mitgliedern. 

(3) Nach Abschluss der örtlichen Prüfung ist die Jahresrechnung der Verbandsversammlung vor-

zulegen. Die Verbandsversammlung stellt die Jahresrechnung fest und beschließt über die Ent-

lastung. 

(4) Nach der Feststellung der Jahresrechnung findet die überörtliche Rechnungsprüfung statt. 

Überörtliches Prüfungsorgan ist der Bayerische Kommunale Prüfungsverband. 
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IV. Schlussbestimmungen 

§ 22 

Öffentliche Bekanntmachungen 

(1) Satzungen und Verordnungen des Zweckverbands werden durch Veröffentlichung im aus-

schließlich digital veröffentlichten Amtsblatt des Landkreises Kelheim amtlich bekannt gemacht. 

Auf die einschlägige öffentlich zugängliche Internetseite des Landkreises Kelheim wird verwie-

sen. 

Die Verbandsmitglieder weisen in der für die Bekanntmachung ihrer Satzungen vorgesehenen 

Form auf diese Bekanntmachung hin. Die Satzungen und Verordnungen können in der Ge-

schäftsstelle des Zweckverbands eingesehen werden. 

(2) Sonstige öffentliche Bekanntmachungen des Zweckverbands sind in ortsüblicher Weise vor-

zunehmen. Die Aufsichtsbehörde kann darüber hinaus eine Veröffentlichung im Amtsblatt des 

Landkreises Kelheim anordnen. 

§ 23 

Besondere Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörde 

(1) Aufsichtsbehörde ist das Landratsamt Kelheim. 

(2) Abweichend von § 7 Abs. 1 wird die Verbandsversammlung zu ihrer ersten Sitzung von der 

Aufsichtsbehörde einberufen. Die Aufsichtsbehörde kann die Verbandsversammlung auch ein-

berufen, wenn die oder der Vorsitzende und ihre Stellvertretung verhindert sind und die Tagung 

der Verbandsversammlung unaufschiebbar ist. 

(3) Bei Streitigkeiten zwischen dem Zweckverband und den Verbandsmitgliedern, wenn sie sich 

gleich geordnet gegenüberstehen, und bei Streitigkeiten der Mitglieder des Zweckverbands un-

tereinander aus dem Verbandsverhältnis ist die Aufsichtsbehörde zur Schlichtung anzurufen. 

§ 24 

Auflösung, Auseinandersetzung 

(1) Die Auflösung des Zweckverbands bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmä-

ßigen Stimmenzahl in der Verbandsversammlung und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

Die Auflösung ist wie diese Verbandssatzung bekannt zu machen. 

(2) Wird der Zweckverband aufgelöst, ohne dass seine bisherigen Aufgaben auf andere juristi-

sche Personen des öffentlichen Rechts mit Dienstherrnfähigkeit übergehen, hat der Markt Bad 

Abbach die Beamtinnen und Beamten und Versorgungsempfänger zu übernehmen. 

(3) Findet eine Abwicklung statt, so haben die beteiligten Gemeinden das Recht, die auf ihrem 

Gebiet gelegenen Anlagen der örtlichen Versorgung zum Restbuchwert und die der überörtlichen 

Versorgung zum geschätzten Zeitwert zu übernehmen. Bei Anlagen der überörtlichen Versor-

gung ist den übrigen beteiligten Gemeinden auf Verlangen ein Mitbenutzungsrecht auf der Grund-

lage einer gesondert abzuschließenden Zweckvereinbarung einzuräumen. Im Übrigen ist das 

Vermögen nach Befriedigung der Gläubiger an die Verbandsmitglieder unter Anrechnung der 

übernommenen Gegenstände nach dem in § 18 festgelegten Verhältnis zu verteilen. Übersteigen 

bei Auflösung des Zweckverbandes die Verbindlichkeiten das vorhandene Vermögen, so ist der 

Fehlbetrag nach demselben Verhältnis auf die Verbandsmitglieder umzulegen. 

(4) Scheidet ein Verbandsmitglied aus dem Zweckverband aus, ohne dass dadurch der Zweck-

verband aufgelöst wird, so wird es mit dem Betrag abgefunden, den es bei der Auflösung erhalten 

würde, wenn der Zweckverband zum Zeitpunkt seines Ausscheidens aufgelöst werden würde.  



 

 

 

Amtsblatt für den Landkreis Kelheim – Nr. 35 vom 22.12.2025  

389 

Es hat das Recht, die auf seinem Gebiet gelegenen Anlagen der örtlichen Versorgung unter An-

rechnung auf seinen Abfindungsanspruch zum Restbuchwert zu übernehmen. Bezüglich der 

beim Zweckverband verbleibenden Anlagen der überörtlichen Versorgung ist ihm auf Verlangen 

ein Mitbenutzungsrecht auf der Grundlage einer gesondert abzuschließenden Zweckvereinba-

rung einzuräumen. Der Abfindungsanspruch wird fünf Jahre nach dem Ausscheiden, spätestens 

im Fall der Auflösung des Zweckverbands fällig. Die Beteiligten können für die Berechnung und 

Fälligkeit des Abfindungsanspruchs eine abweichende Regelung vereinbaren. 

§ 25 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verbandssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung vom 28.05.2020 (Amtsblatt Nr. 14 v. 10.07.2020, S. 

205) außer Kraft. 

 

Bad Abbach, den 17.12.2025 

 

Zweckverband zur Wasserversorgung 

der Bad Abbacher Gruppe 

 

 

 
Dr. Grünewald 
Verbandsvorsitzender 
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Bekanntmachungen der Städte und Gemeinden 

 
Haushaltssatzung 

 
des Schulverbandes Abensberg 

(geschäftsführende Gemeinde Stadt Abensberg) 
für das Haushaltsjahr 2026 

 
Auf Grund Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) in Verbindung mit 
Art. 40 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und Art. 63 ff der Gemeindeord-
nung erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt im 
 
Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit   2.064.200,00 EUR 
 
und im 
 
Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit   5.619.600,00 EUR 
ab. 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men wird auf 2.000.000,00 EUR festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Verwaltungshaushalt nicht gedeckten Be-
darfs, der nach den einschlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Schulverbandes umge-
legt werden soll (Verwaltungsumlage), wird auf 1.734.600,00 EUR festgesetzt (Umlagesoll). 
 
Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen des Vermögenshaushaltes nicht gedeckten Be-
darfs, der nach den einschlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Schulverbandes umge-
legt werden soll (Investitionsumlage) wird auf 2.619.600 EUR festgesetzt (Umlagesoll). 
  
Für die Bemessung wird die Schülerzahl der allgemeinbildenden Schulen nach dem Stand vom 
1.Oktober 2025 herangezogen (Bemessungsgrundlage). 
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Die Verbandsschule wurde am 1. Oktober 2025 von insgesamt 708 Verbandsschülern be-
sucht. Für die Bemessung der Schulverbandsumlage nach der Schülerzahl beträgt der Beitrag 
je Schüler 
 

im Verwaltungshaushalt  2.450,00 EUR, 
im Vermögenshaushalt  3.700,00 EUR. 
 

Die maßgeblichen Umlagegrundlagen aller Mitglieder des Schulverbandes  
(für das Haushaltsjahr 2026) betragen 4.354.200,00 EUR. 
Der Umlagesatz, mit welchem die Umlagegrundlagen für die Bemessung der Schulver-
bandsumlage herangezogen werden, wird im Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt auf 
100 v.H. festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 3.000.000,00 EUR festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 

Weitere Vorschriften, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben (so z.B. zu §§ 25 bis 27 
KommHV) und den Stellenplan (§ 6 KommHV) beziehen, werden nicht aufgenommen. 
 
 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft. 
 
 

II. 
 

Die Haushaltssatzung enthält nach Art. Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG i.V. mit Art. 26 Abs. 1, 
40 Abs. 1 Satz 1 KommZG i.V. mit Art. 71 Abs. 2 und Art. 67 Abs. 4 GO genehmigungspflichtige 
Bestandteile. 
 
 

III. 
 

Die vorstehende von der Schulverbandsversammlung in der Sitzung vom 24.11.2025 beschlos-
sene Haushaltssatzung wird hiermit gem. Art. 65 Abs. 3 GO i. V. mit Art. 9 Abs. Abs. 1 Satz 2 
BaySchFG, Art. 24 Abs. 1 Satz 2 KommZG und § 25 Abs. 2 der Geschäftsordnung der Schul-
verbandsversammlung öffentlich bekannt gemacht.  
 
 

IV. 
 

Haushaltssatzung und Haushaltsplan liegen während des ganzen Jahres bei der Stadt Abens-
berg, Zimmer H 1.08, während der allgemeinen Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme auf.  
 
 

SCHULVERBAND 
Abensberg, 17.12.2025 
                                         
Dr. Bernhard Resch 
Schulverbandsvorsitzender 
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Haushaltssatzung 
der von der Stadt Abensberg verwalteten St. Peter-Gotteshaus- und Leprosenstiftung 

für das Haushaltsjahr 2026 
 

Auf Grund der Art. 20 des Stiftungsgesetzes in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung 
erlässt die Stadt Abensberg folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt im 
Verwaltungshaushalt 
in Einnahmen und Ausgaben mit  3.600,-- € 
und im 
Vermögenshaushalt 
in Einnahmen und Ausgaben mit  3.500,-- € 
ab. 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht 
beansprucht. 
 

§ 5 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft. 
 

II. 
 

Die Haushaltsatzung enthält keine nach Art. 67 Abs. 4 und Art. 71 Abs. 2 GO genehmigungs-
pflichtigen Teile. 

 

III. 
 

Die vorstehende vom Stadtrat der Stadt Abensberg in der Sitzung vom 26.11.2025 beschlossene 
Haushaltssatzung wird hiermit gemäß Art. 65 Abs. 3 GO i.V. mit § 36 der Geschäftsordnung für 
den Stadtrat Abensberg öffentlich bekannt gemacht. 
 

IV. 
 

Haushaltssatzung und Haushaltsplan liegen während des ganzen Jahres bei der Stadt Abens-
berg Zimmer H 1.08, während der allgemeinen Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme auf. 
 
 

STADT ABENSBERG 
Abensberg, 17.12.2025 
                                               
Dr. Bernhard Resch 
Erster Bürgermeister 
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Sonstige Bekanntmachungen 

 
Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung 

des  
Zweckverbandes zur Wasserversorgung 

der Bad Abbacher Gruppe 

 

Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und Abs. 3 der Gemeindeordnung 
(GO) i.V.m. Art. 22 Abs. 2 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG erlässt der Zweckverband zur 
Wasserversorgung der Bad Abbacher Gruppe folgende Satzung: 

 
§ 1 

Öffentliche Einrichtung 

(1) Der Zweckverband betreibt eine öffentliche Einrichtung zur Wasserversorgung für das Gebiet 
des Marktes Bad Abbach mit Freizeitinsel ohne des Ortsteiles Poikam, der Gemeinde Teugn, der 
Ortsteile Unter-, Mitter-, Oberschneidhart, Grub und Kaltenberg des Marktes Langquaid sowie 
der Ortsteile Hausen, Dietenhofen und Frauenwahl der Gemeinde Hausen. 

(2) Art und Umfang dieser Wasserversorgungseinrichtung bestimmt der Zweckverband. 

(3) Zur Wasserversorgungseinrichtung gehören auch die im öffentlichen Straßengrund liegenden 
Teile der Grundstücksanschlüsse soweit nichts Abweichendes vereinbart ist. 

 
§ 2 

Grundstücksbegriff – Grundstückseigentümer 

(1) 1Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und einem ge-
meinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbständige wirt-
schaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder Teile von Grundstü-
cken im Sinn des Grundbuchrechts handelt. 2Rechtlich verbindliche planerische Festlegungen 
sind zu berücksichtigen. 

(2) 1Die Vorschriften dieser Satzung für die Grundstückseigentümer gelten auch für Erbbaube-
rechtigte oder ähnlich zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte. 2Von mehreren ding-
lich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner. 

 
§ 3 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung: 

Versorgungsleitungen sind die Wasserleitungen im Wasserversorgungsgebiet, von 
denen die Grundstücksanschlüsse abzweigen. 

Grundstücksanschlüsse  
(= Hausanschlüsse) 

sind die Wasserleitungen von der Abzweigstelle der Versor-
gungsleitung bis zur Übergabestelle; sie beginnen mit der 
Anschlussvorrichtung und enden mit dem Ausgangsventil. 

Gemeinsame Grundstücksan-
schlüsse  
(= verzweigte Hausanschlüsse) 

sind Hausanschlüsse, die über Privatgrundstücke (z. B. Pri-
vatwege) verlaufen und mehr als ein Grundstück mit der Ver-
sorgungsleitung verbinden. 

Anschlussvorrichtung ist die Vorrichtung zur Wasserentnahme aus der Versor-
gungsleitung, umfassend Anbohrschelle mit integrierter oder 
zusätzlicher Absperrarmatur oder Abzweig mit Absperrarma-
tur samt den dazugehörigen technischen Einrichtungen. 

Ausgangsventil ist die erste Absperrarmatur hinter dem Wasserzähler. 

Hauptabsperrvorrichtung ist die erste Armatur auf dem Grundstück, mit der die ge-
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samte nachfolgende Wasserverbrauchsanlage einschließ-
lich Wasser-zähler abgesperrt werden kann. 

Übergabestelle ist das Ende des Grundstücksanschlusses hinter dem Aus-
gangsventil im Grundstück/Gebäude. 

Wasserzähler sind Messgeräte zur Erfassung des durchgeflossenen Was-
servolumens. Absperrventile und Wasserzählerbügel sind 
nicht Bestandteile der Wasserzähler. 

Anlagen des Grundstücksei-
gentümers (= Verbrauchslei-
tungen) 

sind die Gesamtheit der Anlagenteile in Grundstücken oder 
in Gebäuden hinter der Übergabestelle; als solche gelten 
auch Eigengewinnungsanlagen, wenn sie sich ganz oder teil-
weise im gleichen Gebäude befinden. 

 

§ 4 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein bebautes, bebaubares, gewerblich 
genutztes oder gewerblich nutzbares Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an die Wasser-
versorgungseinrichtung angeschlossen und mit Wasser beliefert wird. 

(2) 1Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die durch 
eine Versorgungsleitung erschlossen werden. 2Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet 
weitergehender bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, dass eine neue 
Versorgungsleitung hergestellt oder eine bestehende Versorgungsleitung geändert wird.  3Wel-
che Grundstücke durch die Versorgungsleitung erschlossen werden, bestimmt der Zweckver-
band. 4Rohwasser- und Fernwasserleitungen stellen keine zum Anschluss berechtigenden Ver-
sorgungsleitungen dar. 

(3) Der Zweckverband kann den Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende Versorgungs-
leitung versagen, wenn die Wasserversorgung wegen der Lage des Grundstücks oder aus sons-
tigen technischen oder betrieblichen Gründen dem Zweckverband erhebliche Schwierigkeiten 
bereitet oder besondere Maßnahmen erfordert, es sei denn, der Grundstückseigentümer über-
nimmt die Mehrkosten, die mit denn Bau und Betrieb zusammenhängen, und leistet auf Verlan-
gen Sicherheit. 

(4) 1Das Benutzungsrecht besteht nicht für Kühlwasserzwecke und den Betrieb von Wärmepum-
pen. 2Der Zweckverband kann ferner das Anschluss- und Benutzungsrecht ausschließen oder 
einschränken, soweit nicht die Bereitstellung von Wasser in Trinkwasserqualität erforderlich ist. 
3Das gilt auch für die Vorhaltung von Löschwasser. 

 
§ 5 

Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) 1Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, die Grundstücke, auf denen Wasser 
verbraucht wird, an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung anzuschließen (Anschluss-
zwang). 2Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn der Anschluss rechtlich oder tatsächlich un-
möglich ist. 

(2) 1Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen sind, 
ist der gesamte Bedarf an Wasser im Rahmen des Benutzungsrechts (§ 4) ausschließlich aus 
dieser Einrichtung zu decken (Benutzungszwang). 2Gesammeltes Niederschlagswasser darf ord-
nungsgemäß für Zwecke der Gartenbewässerung, zur Toilettenspülung und zum Wäschewa-
schen verwendet werden, soweit nicht andere Rechtsvorschriften entgegenstehen. 3§ 7 Abs. 4 
ist entsprechend anzuwenden. 4Verpflichtet sind die Grundstückseigentümer und alle Benutzer 
der Grundstücke. 5Sie haben auf Verlangen des Zweckverbandes die dafür erforderliche Über-
wachung zu dulden. 

(3) Vom Benutzungszwang ausgenommen ist Wasser zur Gartenbewässerung, zur Toilettenspü-
lung und zum Wäschewaschen. 
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§ 6 
Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang 

(1) 1Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf Antrag ganz oder zum 
Teil befreit, wenn der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Be-
rücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. 2Der Antrag auf Befreiung 
ist unter Angabe der Gründe schriftlich beim Zweckverband einzureichen. 

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt erteilt wer-
den. 

 

§ 7 
Beschränkung der Benutzungspflicht 

(1) 1Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Benutzung auf einen bestimmten Verbrauchszweck 
oder Teilbedarf beschränkt, soweit das für die öffentliche Wasserversorgung wirtschaftlich zu-
mutbar ist und nicht andere Rechtsvorschriften oder Gründe der Volksgesundheit entgegenste-
hen. 2Gründe der Volksgesundheit stehen einer Beschränkung der Benutzungspflicht insbeson-
dere entgegen, wenn für den jeweiligen Verbrauchszweck oder Teilbedarf i. S. v. Satz 1 Trink-
wasser oder Wasser mit der Beschaffenheit von Trinkwasser erforderlich ist und die Versorgung 
mit solchem Wasser nur durch die Benutzung der öffentlichen Wasserversorgung gewährleistet 
wird. 

(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. 

(3) Absatz 1 gilt nicht für die Versorgung von Industrieunternehmen und Weiterverteilern sowie 
für die Vorhaltung von Löschwasser. 

(4) 1Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme einer Eigengewinnungsanlage hat der Grundstück-
seigentümer dem Zweckverband Mitteilung zu machen; dasselbe gilt, wenn eine solche Anlage 
nach dem Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung weiterbetrieben werden soll. 2Er hat 
durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass von seiner Eigengewinnungsanlage keine 
Rückwirkungen in das öffentliche Wasserversorgungsnetz möglich sind. 3Bei einer Nachspeisung 
von Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung in eine Eigengewinnungs-
anlage ist ein freier Auslauf (Luftbrücke) oder ein Rohrunterbrecher A1 der Nachspeiseeinrich-
tung in das Regenauffangbecken bzw. an sonstigen Stellen (z.B. Spülkasten) entsprechend der 
allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderlich. 
 

§ 8 
Sondervereinbarungen 

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss berechtigt oder verpflichtet, so kann der 
Zweckverband durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis begründen. 

(2) 1Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung und der Beitrags- 
und Gebührensatzung entsprechend. 2Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung Abwei-
chendes bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist. 

 

§ 9 
Grundstücksanschluss 

(1) 1Der Grundstücksanschluss wird vom Zweckverband hergestellt, angeschafft, verbessert, un-
terhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. 2Er muss zugänglich und vor Beschädi-
gungen geschützt sein. 
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(2) 1Der Zweckverband bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der Grundstücksanschlüsse 
sowie deren Änderung. 2Er bestimmt auch, wo und an welche Versorgungsleitung anzuschließen 
ist. 3Der Grundstückseigentümer ist vorher zu hören; seine berechtigten Interessen sind nach 
Möglichkeit zu wahren. 4Soll der Grundstücksanschluss auf Wunsch des Grundstückseigentü-
mers nachträglich geändert oder soll ein weiterer Grundstücksanschluss hergestellt werden, so 
kann der Zweckverband verlangen, dass die näheren Einzelheiten einschließlich der Kostentra-
gung vorher in einer gesonderten Vereinbarung geregelt werden.  

(3) 1Der Grundstückseigentümer hat die baulichen Voraussetzungen für die sichere Errichtung 
des Grundstücksanschlusses zu schaffen. 2Der Zweckverband kann hierzu schriftlich eine ange-
messene Frist setzen. 3Der Grundstückseigentümer darf keine Einwirkungen auf den Grund-
stücksanschluss vornehmen oder vornehmen lassen. 

(4) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben jede Beschädigung des Grundstücks-
anschlusses, insbesondere das Undichtwerden von Leitungen sowie sonstige Störungen unver-
züglich dem Zweckverband mitzuteilen. 

 

§ 10 
Anlage des Grundstückseigentümers 

(1) 1Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweite-
rung, Änderung und Unterhaltung der Anlage von der Übergabestelle ab, mit Ausnahme des 
Wasserzählers, zu sorgen. 2Hat er die Anlage oder Teile davon einem anderen vermietet oder 
sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben dem anderen verpflichtet. 

(2) 1Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Satzung und anderer gesetzli-
cher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet, 
erweitert, geändert und unterhalten werden. 2Anlage und Verbrauchseinrichtungen müssen so 
beschaffen sein, dass Störungen anderer Abnehmer oder der öffentlichen Versorgungseinrich-
tungen sowie Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. 3Der An-
schluss wasserverbrauchender Einrichtungen jeglicher Art geschieht auf Gefahr des Grundstück-
seigentümers. 

(3) 1Anlagenteile, die sich vor dem Wasserzähler befinden, können plombiert werden. 2Ebenso 
können Anlagenteile, die zur Anlage des Grundstückseigentümers gehören, unter Plombenver-
schluss genommen werden, um eine einwandfreie Messung zu gewährleisten. 3Die dafür erfor-
derliche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben des Zweckverbandes zu veranlassen. 
 

§ 11 
Zulassung und Inbetriebsetzung der Anlage des Grundstückseigentümers 

(1) 1Bevor die Anlage des Grundstückseigentümers hergestellt oder wesentlich geändert wird, 
sind dem Zweckverband folgende Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen: 

a) eine Beschreibung der geplanten Anlage des Grundstückseigentümers und ein Lageplan, 

b) der Name des Unternehmers, der die Anlage errichten soll, 

c) Angaben über eine etwaige Eigenversorgung, 

d) im Falle des § 4 Abs. 3 die Verpflichtung zur Übernahme der Mehrkosten. 
2Die einzureichenden Unterlagen haben den beim Zweckverband aufliegenden Mustern zu ent-
sprechen. 3Alle Unterlagen sind von den Bauherren und den Planfertigern zu unterschreiben. 

(2) 1Der Zweckverband prüft, ob die beabsichtigten Anlagen den Bestimmungen dieser Satzung 
entsprechen. 2Ist das der Fall, so erteilt der Zweckverband schriftlich seine Zustimmung und gibt 
eine Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zurück. 3Stimmt der 
Zweckverband nicht zu, setzt er dem Bauherrn unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist 
zur Berichtigung. 4Die geänderten Unterlagen sind sodann erneut einzureichen. 5Die Zustimmung 
und die Überprüfung befreien den Grundstückseigentümer, den Bauherrn, den ausführenden Un-
ternehmer und den Planfertiger nicht von der Verantwortung für die vorschriftsmäßige und feh-
lerfreie Planung und Ausführung der Anlagen. 
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(3) 1Mit den Installationsarbeiten darf erst nach schriftlicher Zustimmung des Zweckverbandes 
begonnen werden. 2Eine Genehmigungspflicht nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, 
bau- und wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung unberührt. 

(4) 1Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch den Zweckver-
band oder durch ein Installationsunternehmen erfolgen, das in ein Installateurverzeichnis des 
Zweckverbandes oder eines anderen Wasserversorgungsunternehmens eingetragen ist. 2Der 
Zweckverband ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen. 3Leitungen, die an 
Eigengewinnungsanlagen angeschlossen sind, dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des 
Zweckverbandes verdeckt werden; andernfalls sind sie auf Anordnung des Zweckverbandes frei-
zulegen. 

(5) 1Der Grundstückseigentümer hat jede Inbetriebsetzung der Anlagen beim Zweckverband über 
das Installationsunternehmen zu beantragen. 2Der Anschluss der Anlage an das Verteilungsnetz 
und die Inbetriebsetzung erfolgen durch den Zweckverband oder seine Beauftragten. 

(6) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 kann der Zweckverband Ausnahmen zulassen. 

 

§ 12 
Überprüfung der Anlage des Grundstückseigentümers 

(1) 1Der Zweckverband ist berechtigt, die Anlage des Grundstückseigentümers vor und nach ihrer 
Inbetriebnahme zu überprüfen. 2Er hat auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen 
und kann deren Beseitigung verlangen. 3Werden Wasserversorgungsanlagen mit einer Nicht-
trinkwasseranlage (z.B. zum Zwecke der Viehtränke) verbunden, muss die Wasserversorgungs-
anlage mit einer Sicherungseinrichtung ausgestattet sein, die den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik entspricht. 4Insbesondere muss ein freier Auslauf vorgesehen werden. 

(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen er-
warten lassen, so ist der Zweckverband berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu ver-
weigern; bei Gefahr für Leib oder Leben ist er hierzu verpflichtet. 

(3) 1Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch deren An-
schluss an das Verteilungsnetz übernimmt der Zweckverband keine Haftung für die Mängelfrei-
heit der Anlage. 2Dies gilt nicht, wenn er bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, die eine 
Gefahr für Leib oder Leben darstellen. 
 

§ 13 
Abnehmerpflichten, Haftung 

(1) 1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben den Beauftragten des Zweckverban-
des, die sich auf Verlangen auszuweisen haben, zu angemessener Tageszeit den Zutritt zu allen 
der Wasserversorgung dienenden Einrichtungen zu gestatten, soweit dies zur Nachschau der 
Wasserleitungen, zum Ablesen und Wechseln der Wasserzähler, zum Erstellen von Geschoss-
flächenaufmaßen und zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung und die vom Zweckver-
band auferlegten Bedingungen und Auflagen erfüllt werden, erforderlich ist. 2Zur Überwachung 
der satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten sind die mit dem Vollzug dieser Satzung beauf-
tragten Personen des Zweckverbandes berechtigt, zu angemessener Tageszeit Grundstücke, 
Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, Wohnungen und Wohnräume im erforderlichen Umfang zu 
betreten. 3Der Grundstückseigentümer, ggf. auch die Benutzer des Grundstücks, werden davon 
nach Möglichkeit vorher verständigt. 

(2) 1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer sind verpflichtet, alle für die Prüfung des Zu-
standes der Anlagen erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 2Sie haben die Verwendung zusätzli-
cher Verbrauchseinrichtungen vor Inbetriebnahme dem Zweckverband mitzuteilen, soweit sich 
dadurch die vorzuhaltende Leistung wesentlich erhöht. 

(3) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haften dem Zweckverband für von ihnen ver-
schuldete Schäden, die auf eine Verletzung ihrer Pflichten nach dieser Satzung zurückzuführen 
sind. 
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§ 14 
Grundstücksbenutzung 

(1) 1Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von Leitungen einschließlich 
Zubehör zur Zu- und Fortleitung von Wasser über sein im Versorgungsgebiet liegendes Grund-
stück sowie sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit diese Maß-
nahmen für die örtliche Wasserversorgung erforderlich sind. 2Diese Pflicht betrifft nur Grundstü-
cke, die an die Wasserversorgung angeschlossen oder anzuschließen sind, die vom Eigentümer 
im wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder zum Anschluss vorgese-
henen Grundstück genutzt werden oder für die die Möglichkeit der Wasserversorgung sonst wirt-
schaftlich vorteilhaft ist. 3Die Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme der Grundstücke 
den Eigentümer in unzumutbarer Weise belasten würde. 

(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inan-
spruchnahme seines Grundstücks zu benachrichtigen. 

(3) 1Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an 
der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. 2Die Kosten der Verlegung hat der Zweck-
verband zu tragen, soweit die Einrichtungen nicht ausschließlich der Versorgung des Grund-
stücks dienen. 

(4) Wird der Wasserbezug nach § 22 Abs. 2 oder 3 eingestellt, ist der Grundstückseigentümer 
verpflichtet, nach Wahl des Zweckverbandes die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder 
sie noch fünf Jahre unentgeltlich zu belassen, sofern dies nicht unzumutbar ist. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie für 
Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Ver-
kehrsflächen bestimmt sind. 

 

§ 15 
Art und Umfang der Versorgung 

(1) 1Der Zweckverband stellt das Wasser zu dem in der Beitrags- und Gebührensatzung aufge-
führten Entgelt zur Verfügung. 2Er liefert das Wasser als Trinkwasser unter dem Druck und in der 
Beschaffenheit, die in dem betreffenden Abschnitt des Versorgungsgebietes üblich sind, entspre-
chend den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und den anerkannten Regeln der Technik. 

(2) 1Der Zweckverband ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des Wassers im Rahmen 
der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik zu 
ändern, sofern dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen zwingend erforderlich ist. 2Der 
Zweckverband wird eine dauernde wesentliche Änderung den Wasserabnehmern nach Möglich-
keit mindestens zwei Monate vor der Umstellung schriftlich bekannt geben und die Belange der 
Anschlussnehmer möglichst berücksichtigen. 3Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet, ihre 
Anlagen auf eigene Kosten den geänderten Verhältnissen anzupassen. 

(3) 1Der Zweckverband stellt das Wasser im Allgemeinen ohne Beschränkung zu jeder Tag- und 
Nachtzeit am Ende des Hausanschlusses zur Verfügung. 2Dies gilt nicht, soweit und solange der 
Zweckverband durch höhere Gewalt, durch Betriebsstörungen, bestehenden oder drohenden 
Wassermangel oder sonstige technische oder wirtschaftliche Umstände, deren Beseitigung ihm 
nicht zumutbar ist, an der Wasserversorgung gehindert ist. 3Der Zweckverband kann die Beliefe-
rung ablehnen, mengenmäßig und zeitlich beschränken oder unter Auflagen und Bedingungen 
gewähren, soweit das zur Wahrung des Anschluss- und Benutzungsrechtes der anderen Berech-
tigten erforderlich ist. 4Der Zweckverband darf ferner die Lieferung unterbrechen, um betriebsnot-
wendige Arbeiten vorzunehmen. 5Soweit möglich, gibt der Zweckverband Absperrungen der 
Wasserleitung vorher öffentlich bekannt und unterrichtet die Abnehmer über Umfang und voraus-
sichtliche Dauer der Unterbrechung. 

(4) 1Das Wasser wird lediglich zur Deckung des Eigenbedarfs für die angeschlossenen Grund-
stücke geliefert. 2Die Überleitung von Wasser in ein anderes Grundstück bedarf der schriftlichen 
Zustimmung des Zweckverbandes; die Zustimmung wird erteilt, wenn nicht überwiegende ver-
sorgungswirtschaftliche Gründe entgegenstehen. 
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(5) Für Einschränkungen oder Unterbrechungen der Wasserlieferung und für Änderungen des 
Druckes oder der Beschaffenheit des Wassers, die durch höhere Gewalt, Wassermangel oder 
sonstige technische oder wirtschaftliche Umstände, die der Zweckverband nicht abwenden kann, 
oder auf Grund behördlicher Verfügungen veranlasst sind, steht dem Grundstückseigentümer 
kein Anspruch auf Minderung verbrauchsunabhängiger Gebühren zu. 

 

§ 16 
Anschlüsse und Benutzung der Wasserleitung für Feuerlöschzwecke 

(1) Sollen auf einem Grundstück private Feuerlöschanschlüsse eingerichtet werden, so sind über 
die näheren Einzelheiten einschließlich der Kostentragung besondere Vereinbarungen zwischen 
dem Grundstückseigentümer und dem Zweckverband zu treffen. 

(2) 2Private Feuerlöscheinrichtungen werden mit Wasserzählern ausgerüstet. 2Sie müssen auch 
für die Feuerwehr benutzbar sein. 

(3) 1Wenn es brennt oder wenn sonst Gemeingefahr droht, sind die Anordnungen des Zweckver-
bandes, der Polizei und der Feuerwehr zu befolgen; insbesondere haben die Wasserabnehmer 
ihre Leitungen und ihre Eigenanlagen auf Verlangen zum Feuerlöschen zur Verfügung zu stellen. 
2Ohne zwingenden Grund dürfen sie in diesen Fällen kein Wasser entnehmen. 

(4) 1Bei Feuergefahr hat der Zweckverband das Recht, Versorgungsleitungen und Grundstücks-
anschlüsse vorübergehend abzusperren. 2Dem von der Absperrung betroffenen Wasserabneh-
mer steht hierfür kein Entschädigungsanspruch zu. 

 

§ 17 
Wasserabgabe für vorübergehende Zwecke, Wasserabgabe 

aus öffentlichen Entnahmestellen 

(1) 1Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser oder zu sonstigen vorübergehenden 
Zwecken ist rechtzeitig beim Zweckverband zu beantragen. 2Muss das Wasser von einem ande-
ren Grundstück bezogen werden, so ist die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers 
beizubringen. 3Über die Art der Wasserabgabe entscheidet der Zweckverband; er legt die weite-
ren Bedingungen für den Wasserbezug fest. 

(2) Falls Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, sondern zu anderen vo-
rübergehenden Zwecken entnommen werden soll, so stellt der Zweckverband auf Antrag einen 
Wasserzähler, ggf. Absperrvorrichtung und Standrohr zur Verfügung und setzt die Bedingungen 
für die Benutzung fest. 

 

§ 18 
Haftung bei Versorgungsstörungen 

(1) 1Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer durch Unterbrechung der Wasserversorgung 
oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erleidet, haftet der Zweckverband aus dem 
Benutzungsverhältnis oder aus unerlaubter Handlung im Falle 

1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des Grundstückseigentümers, 
es sei denn, dass der Schaden vom Zweckverband oder einem Erfüllungs- oder Verrich-
tungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden ist, 

2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden weder durch Vorsatz noch 
durch grobe Fahrlässigkeit des Zweckverbandes oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsge-
hilfen verursacht worden ist, 

3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch durch grobe 
Fahrlässigkeit eines vertretungsberechtigten Organs des Zweckverbandes verursacht wor-
den ist. 

2§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem Handeln von Ver-
richtungsgehilfen anzuwenden. 
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(2) Gegenüber Benutzern und Dritten, an die der Grundstückseigentümer das gelieferte Wasser 
im Rahmen des § 15 Abs. 4 weiterleitet, haftet der Zweckverband für Schäden, die diesen durch 
Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung entste-
hen, wie einem Grundstückseigentümer. 

(3) 1Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Grundstückseigentümern anzuwenden, 
die diese gegen ein drittes Wasserversorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend 
machen. 2Der Zweckverband ist verpflichtet, den Grundstückseigentümern auf Verlangen über 
die mit der Schadensverursachung durch ein drittes Unternehmen zusammenhängenden Tatsa-
chen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise 
aufgeklärt werden können und seine Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes er-
forderlich ist. 

(4) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter fünfzehn Euro. 

(5) Schäden sind dem Zweckverband unverzüglich mitzuteilen. 

 

§ 19 
Wasserzähler 

(1) 1Der Wasserzähler ist Eigentum des Zweckverbandes. 2Die Lieferung, Aufstellung, technische 
Überwachung, Unterhaltung, Auswechslung und Entfernung der Wasserzähler sind Aufgabe des 
Zweckverbandes; er bestimmt auch Art, Zahl und Größe der Wasserzähler sowie ihren Aufstel-
lungsort. 3Bei der Aufstellung hat der Zweckverband so zu verfahren, dass eine einwandfreie 
Messung gewährleistet ist; er hat den Grundstückseigentümer zuvor anzuhören und seine be-
rechtigten Interessen zu wahren. 

(2) 1Der Zweckverband ist verpflichtet, auf Verlangen des Grundstückseigentümers die Wasser-
zähler zu verlegen, wenn dies ohne Beeinträchtigungen einer einwandfreien Messung möglich 
ist. 2Der Zweckverband kann die Verlegung davon abhängig machen, dass der Grundstücksei-
gentümer sich verpflichtet, die Kosten zu übernehmen. 

(3) 1Der Grundstückseigentümer haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung der 
Wasserzähler, soweit ihn hieran ein Verschulden trifft. 2Er hat den Verlust, Beschädigungen und 
Störungen dieser Einrichtungen dem Zweckverband unverzüglich mitzuteilen. 3Er ist verpflichtet, 
sie vor Abwasser, Schmutz- und Grundwasser sowie vor Frost zu schützen. 

(4) 1Mechanische sowie elektronische Wasserzähler ohne Funkmodul werden von einem Beauf-
tragten des Zweckverbands möglichst in gleichen Zeitabständen oder auf Verlangen des Zweck-
verbands vom Grundstückseigentümer selbst abgelesen bzw. ausgelesen. 2Bei elektronischen 
Wasserzählern mit Funkmodul, bei denen nicht sämtliche gespeicherte Daten per Funk übermit-
telt werden, erfolgt eine Auslesung vor Ort nur mit Zustimmung des Grundstückseigentümers. 
3Dieser hat dafür zu sorgen, dass die Wasserzähler leicht zugänglich sind. 

 

§ 20 
Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze 

(1) Der Zweckverband kann verlangen, dass der Grundstückseigentümer auf eigene Kosten an 
der Grundstücksgrenze nach seiner Wahl einen geeigneten Wasserzählerschacht oder Wasser-
zählerschrank anbringt, wenn 

1. das Grundstück unbebaut ist oder 

2. die Versorgung des Gebäudes mit Grundstücksanschlüssen erfolgt, die unverhältnismäßig 
lang sind oder nur unter besonderen Erschwernissen verlegt werden können, oder 

3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers vorhanden ist. 

(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Einrichtungen in ordnungsgemäßem Zustand 
und jederzeit zugänglich zu halten. 
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§ 21 
Nachprüfung der Wasserzähler 

(1) 1Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfung der Wasserzähler durch eine 
Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 40 des Mess- und Eichge-
setzes verlangen. 2Stellt der Grundstückseigentümer den Antrag auf Prüfung nicht beim Zweck-
verband, so hat er diesen vor Antragstellung zu benachrichtigen. 

(2) Der Zweckverband braucht dem Verlangen auf Nachprüfung der Wasserzähler nur nachzu-
kommen, wenn der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die Kosten zu übernehmen, falls die 
Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschreitet. 

 

§ 22 
Änderungen; Einstellung des Wasserbezugs 

(1) Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist dem Zweckverband unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. 

(2) Will ein Grundstückseigentümer, der zur Benutzung der Wasserversorgungseinrichtung nicht 
verpflichtet ist, den Wasserbezug aus der öffentlichen Wasserversorgung vollständig einstellen, 
so hat er das mindestens eine Woche vor dem Ende des Wasserbezugs schriftlich dem Zweck-
verband zu melden. 

(3) Will ein zum Anschluss oder zur Benutzung Verpflichteter den Wasserbezug einstellen, hat er 
beim Zweckverband Befreiung nach § 6 zu beantragen. 

 

§ 23 
Einstellung der Wasserlieferung 

(1) Der Zweckverband ist berechtigt, die Wasserlieferung ganz oder teilweise fristlos einzustellen, 
wenn der Grundstückseigentümer oder Benutzer dieser Satzung oder sonstigen die Wasserver-
sorgung betreffenden Anordnungen zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich ist, um 

1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwenden, 

2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Mess-
einrichtungen zu verhindern oder 

3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Abnehmer, störende Rückwirkungen auf Einrich-
tungen des Zweckverbandes oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwas-
sers ausgeschlossen sind. 

(2) 1Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer Zahlungsverpflich-
tung trotz Mahnung, ist der Zweckverband berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Andro-
hung einzustellen. 2Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur Schwere 
der Zuwiderhandlung stehen und hinreichende Aussicht besteht, dass der Grundstückseigentü-
mer seinen Verpflichtungen nachkommt. 3Der Zweckverband kann mit der Mahnung zugleich die 
Einstellung der Versorgung androhen. 

(3) Der Zweckverband hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald die Gründe 
für die Einstellung entfallen sind. 
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§ 24 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO i.V.m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG kann mit Geldbuße bis 
zu 2.500 Euro belegt werden, wer vorsätzlich 

1. den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungszwang in § 5 zuwiderhandelt, 

2. eine der in § 9 Abs. 4, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 2 und § 22 Abs. 1 und 2 festgelegten oder hierauf 
gestützten Melde-, Auskunfts-, Nachweis- oder Vorlagepflichten verletzt, 

3. entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustimmung des Zweckverbandes mit den Installationsarbeiten be-
ginnt, 

4. gegen die vom Zweckverband nach § 15 Abs. 3 Satz 3 angeordneten Verbrauchseinschrän-
kungen oder Verbrauchsverbote verstößt. 

 

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrigkeitentatbestände bleiben un-
berührt. 

 
§ 25 

Anordnungen für den Einzelfall, Zwangsmittel 

(1) Der Zweckverband kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen 
Anordnungen für den Einzelfall erlassen. 

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, eines Duldens oder 
Unterlassens gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstre-
ckungsgesetzes. 

 

§ 26 
In-Kraft-Treten 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 26.07.2012 außer Kraft. 

 

 

Bad Abbach, ________________ 
Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Bad Abbacher Gruppe 
 
 
Dr. Grünewald 
Verbandsvorsitzender 
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Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung 
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung 

der Bad Abbacher Gruppe (BGS/WAS) vom 17.12.2025                            
 
Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt der Zweckverband zur 
Wasserversorgung der Bad Abbacher Gruppe folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur Was-
serabgabesatzung: 

 
 

§ 1 Beitragserhebung 
 

Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Aufwandes für die Herstellung der Wasserversor-
gungseinrichtung einen Beitrag. 
 
 

§ 2 Beitragstatbestand 
 

Der Beitrag wird erhoben für 
 
1. bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare Grundstücke, wenn 

für sie nach § 4 WAS ein Recht zum Anschluss an die Wasserversorgungseinrichtung besteht 
oder 

 
2. - auch aufgrund einer Sondervereinbarung - an die Wasserversorgung tatsächlich angeschlos-

sene Grundstücke. 
 
 

§ 3 Entstehen der Beitragsschuld 
 
(1) 1Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. 2Ändern sich die 
für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht 
die - zusätzliche - Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme. 
 
(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand vor dem Inkraft-
treten dieser Satzung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Satzung. 
 
 

§ 4 Beitragsschuldner 
 
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des 
Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 
 
 

§ 5 Beitragsmaßstab 
 
(1) 1Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche der vorhandenen Ge-
bäude berechnet.  
2Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken von mindestens 2.000 m² Flä-
che (übergroße Grundstücke) in unbeplanten Gebieten  

- bei bebauten Grundstücken auf das 4-fache der beitragspflichtigen Geschossfläche, min-
destens jedoch 2.000 m²,  

- bei unbebauten Grundstücken auf 2.000 m²  
begrenzt.  
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(2) 1Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu ermit-
teln. 2Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen. 3Dachgeschosse werden nur herange-
zogen, soweit sie ausgebaut sind.  
 
4Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach 
Anschluss an die Wasserversorgung auslösen oder die an die Wasserversorgung nicht ange-
schlossen werden dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäu-
deteile, die tatsächlich an die Wasserversorgung angeschlossen sind. 5Balkone, Loggien und 
Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen.  

 
(3) 1Bei Grundstücken, für die nur eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, sowie 
bei sonstigen unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken wird als Geschossfläche ein Viertel 
der beitragspflichtigen Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. 2Grundstücke, bei denen die zu-
lässige oder für die Beitragsbemessung maßgebliche vorhandene Bebauung im Verhältnis zur 
gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbe-
baute Grundstücke im Sinn des Satzes 1, Alternative 1. 

 
(4) 1Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für die Beitragsbemes-
sung maßgeblichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. 2Eine Beitragspflicht ent-
steht insbesondere, 

- im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen Flächen, soweit für 
diese bisher noch keine Beiträge geleistet wurden, 

- im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich geschaffenen Geschossflä-
chen sowie im Falle des Absatzes 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung errech-
nende zusätzliche Grundstücksfläche, 

- im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes oder Gebäudeteils 
im Sinne des § 5 Abs. 2 Satz 4, soweit infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzun-
gen für die Beitragsfreiheit entfallen. 

 
(5) 1Wird ein unbebautes, aber bebaubares Grundstück, für das ein Beitrag nach Absatz 3 fest-
gesetzt worden ist, später bebaut, so wird der Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 berücksich-
tigten Geschossflächen und den nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grundstücksflächen neu berech-
net. 2Dieser Betrag ist nachzuentrichten. 3Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an Ge-
schossflächen, so ist für die Berechnung des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustel-
len, nach dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet worden ist.  
 
 

§ 6 Beitragssatz 
 

Der Beitrag beträgt 
 
a) pro m² Grundstücksfläche 2,19 € 
b) pro m² Geschossfläche  10,76 € 
 
 

§ 7 Fälligkeit 
 
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 
 

§ 7 a Beitragsablösung 
 
1Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. 2Der Ablösungsbetrag 
richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. 3Ein Rechtsanspruch auf Ablösung 
besteht nicht. 
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§ 8 Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse 
 
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Veränderung, Still-
legung und Beseitigung sowie für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse im Sinn des § 3 
WAS ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßengrund liegenden Teile 
der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe zu erstatten. 
 
(2) 1Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. 2Schuldner ist, 
wer im Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder 
Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte) sind Gesamt-
schuldner. 3§ 7 gilt entsprechend. 
 
(3) 1Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst werden. 2Der Ablösungsbe-
trag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. 3Ein Rechtsan-
spruch auf Ablösung besteht nicht. 
 
 

§ 9 Gebührenerhebung 
 
Der Zweckverband erhebt für die Benutzung der Wasserversorgungseinrichtung Grundgebühren 
(§ 9a) und Verbrauchsgebühren (§ 10a). 

 
 

§ 9a Grundgebühr 
 

(1) 1Die Grundgebühr wird nach dem Dauerdurchfluss (Q3) des verwendeten Wasserzählers be-
rechnet. 2Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere Wasserzähler 
im Sinne des § 19 WAS, so wird die Grundgebühr für jeden dieser Wasserzähler berechnet. 
3Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der Dauerdurchfluss geschätzt, der nötig wäre, 
um die mögliche Wasserentnahme messen zu können. 
 
(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss 
 bis Q³ 4 m³/h 80 €  

 bis Q³ 10 m³/h 200 €  

 bis Q³ 16 m³/h 320 €  

 bis Q³ 25 m³/h 500 €   

 bis Q³ 40 m³/h 800 €   

 bis Q³ 63 m³/h 1.260 €   

 bis Q³ 100 m³/h 2.000 €   

bis Q³ 250 m³/h 5.000 €  

bis Q³ 400 m³/h 8.000 €   

 
 
 

§ 10 Verbrauchsgebühr 
 
(1) 1Die Verbrauchsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der Menge des 
aus der Wasserversorgungseinrichtung entnommenen Wassers berechnet. 2Die Gebühr beträgt 
2,34 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers. 
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(2) 1Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzähler ermittelt. 2Er ist vom Zweckverband 
zu schätzen, wenn  
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, oder 
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Wasserzähler den wirklichen Wasserver-

brauch nicht angibt. 
(3) 1Der Bauwasserverbrauch wird pauschal abgerechnet. 2Die Pauschale richtet sich nach der 
Größe des Bauvorhabens. 3Die Gebühr beträgt für ein Ein- bis Zweifamilienhaus 155,00 € und 
bei allen anderen Gebäuden 255,00 €. 4Wird ein Bauwasserzähler oder sonstiger Wasserzähler 
verwendet, beträgt die Gebühr 2,34 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers. 
 
(4) Für die Überlassung eines Hydrantenzählers mit Zubehör wird neben der Verbrauchsgebühr 
nach Abs. 1 Satz 2 für jeden angefangenen Monat eine Gebühr von 7,50 € erhoben, für die zu-
sätzliche Überlassung eines Standrohrs 5,00 € für jeden angefangenen Monat. 
 
 

§ 11 Entstehen der Gebührenschuld 
 
(1) Die Verbrauchsgebühr entsteht mit der Wasserentnahme.  

 
(2) 1Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen 
Herstellung des Anschlusses folgt; der Zweckverband teilt dem Gebührenschuldner diesen Tag 
schriftlich mit. 2Im Übrigen entsteht die Grundgebühr mit dem Beginn eines jeden Tages in Höhe 
eines Tagesbruchteils der Jahresgrundgebührenschuld neu. 
 
 

§ 12 Gebührenschuldner 
 

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld Eigentümer 
des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist.  

 
(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebs.  
 
(3) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümergemeinschaft. 

 
(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 
(5) Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die gegenüber den in den Abs. 1 bis 4 
genannten Gebührenschuldnern festgesetzt worden sind, als öffentliche Last auf dem Grund-
stück bzw. dem Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 i. V. m. Art. 5 Abs. 7 KAG). 
 
 

§ 13 Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 
 
(1) 1Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. Die Grund- und Verbrauchsgebühr werden einen 
Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

 
(2) 1Auf die Gebührenschuld sind zum 15.01., 15.04. und 15.07. jeden Jahres Vorauszahlungen 
in Höhe eines Viertels des Jahresverbrauchs der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten. 
2Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt der Zweckverband die Höhe der Vorauszah-
lungen unter Schätzung des Jahresgesamtverbrauchs fest. 
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§ 14 Mehrwertsteuer 
 

Zu den Beiträgen, Kostenerstattungsansprüchen und Gebühren wird die Mehrwertsteuer in der 
jeweiligen gesetzlichen Höhe erhoben. 
 
 

§ 15 Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 
 
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, dem Zweckverband für die Höhe der Ab-
gabe maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Verän-
derungen - auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen - Auskunft zu erteilen. 
 
 

§ 16 In-Kraft-Treten 
 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 01.09.2016 in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 
02.07.2024 außer Kraft. 
 
 
Bad Abbach, den ________________  
 
Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Bad Abbacher Gruppe 
 
 
Dr. Grünewald 
Verbandsvorsitzender 
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HAUSHALTSSATZUNG 
 

des 
 

ZWECKVERBAND HÄFEN IM LANDKREIS KELHEIM 
 

für das 
 

Haushaltsjahr 2026 
 

Aufgrund Art. 26 Abs. 1, 40 ff KommZG i.d.F. der Bek. vom 20. Juni 1994 (GVBL S. 555) 
und Art. 61 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern i.d.F. der Bek. vom 22. 
August 1998 (BayRS 2020 - 1 - 1 - 1) erlässt der Zweckverband folgende 
Haushaltssatzung: 

 
§1 

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 wird wie folgt festgesetzt: 
Erfolgsplan 

Erträge in Höhe von      4.361.341 Euro 
 

und Aufwendungen in Höhe von    3.899.820 Euro 
 

(inkl. Abschreibungen in Höhe von    268.050 Euro) 
 

 

Gewinn in Höhe von      461.521 Euro 
  
 

und Vermögensplan       1.011.936 Euro. 
 
 

§2 
Kredite werden nicht festgesetzt. 

 
 

§3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. 

 
 

§4 
Es werden keine Umlagen zur Deckung des Finanzbedarfs erhoben. 
 

§5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben im 
Wirtschaftsplan wird auf 250.000 Euro festgesetzt. 
 

§6 
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2026 in Kraft. 
 
Kelheim, 
 
ZWECKVERBAND HÄFEN IM LANDKREIS KELHEIM 
 
 
Martin Neumeyer 
Landrat 
Verbandsvorsitzender 
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Geldfunde 
 
 
In Geschäftsstellen der Sparkasse Landshut wurden Geldbeträge gefunden, von den Findern 
an die Sparkasse abgeliefert und von den Verlierern noch nicht abgeholt. 
 
 
Die Verlierer, die den Verlust glaubhaft machen können, werden hiermit aufgefordert, die verlo-
renen Geldbeträge binnen sechs Wochen bei der Sparkasse Landshut, Bischof-Sailer-Platz 
431, abzuholen. 
 
 
 
Landshut, den 12. Dezember 2025 
 

 
 
 
 
 
 

Aufgebot 
 

einer verloren gegangenen 
 

Sparurkunde 
 
Die Sparurkunde 
                                Antragsteller: 
Sparkassenbuch Konto Nr. 3412491314         Michael Hoffmann 
lt. auf Reinhilde Kellermann                             (Vorsorgebevollmächtigter)   
ist in Verlust geraten.                                    
 
Der Vorstand der Sparkasse Landshut erlässt gemäß Artikel 35 AGBGB zum Zwecke der Kraft-
loserklärung das Aufgebot. 
 
Der Inhaber dieser Sparurkunde wird hiermit aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage der Ur-
kunde bis spätestens 23.03.2026 

 
bei der Sparkasse Landshut anzumelden. Werden bis zum vorgenannten Termin keine Rechte 
geltend gemacht, so erfolgt anschließend die Kraftloserklärung der Sparurkunde. 
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Kraftloserklärung eines verlorengegangenen Sparkassenbuches 
 
Das nachstehend aufgeführte Sparkassenbuch wurde durch Beschluss der Kreissparkasse 
Kelheim vom 05.12.2025 gem. Art. 39 AGBGB für kraftlos erklärt, nachdem auf das am 
05.09.2025 erlassene Aufgebot innerhalb einer Frist von 3 Monaten Rechte Dritter nicht geltend 
gemacht wurden: 
 
Sparkassenbuch:  Nr. 3971045194 
lautend auf  Stefanie Butterhof 
 
Das Aufgebot wurde fristgerecht durch Aushang im Schalterraum der Kreissparkasse 
Kelheim und durch Veröffentlichung im zuständigen Amtsblatt gemäß § 12 Abs. 2 der 
Satzung der Kreissparkasse Kelheim bekannt gemacht. 
 


